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Hochwasserschutzkonzept Steinbach – Gewässerausbau Abschnitt 1 im Be-
reich zwischen den Ortsteilen Steinbach und Neuweier (km 3+815,30 bis km 
3+405,82) 
Ihr Antrag vom 02.12.2014, ergänzt mit Unterlagen vom 21.12.2015, auf Ertei-
lung eines wasserrechtlichen Planfeststellungsbeschlusses nach § 68 Wasser-
haushaltsgesetz  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
 
auf Ihren Antrag vom 02.12.2014, mit Ergänzung vom 21.12.2015, ergeht folgender  
 

Planfeststellungsbeschluss: 
 
 

A – Verfügender Teil 
 

I. 
 
Der vorgelegte Plan für den Ausbau des Steinbaches im Abschnitt 1 im Bereich zwi-
schen den Ortsteilen Steinbach und Neuweier Gewässer-km 3+815,30 bis Gewäs-
ser-km 3+405,82 wird mit den sich durch diesen Bescheid ergebenden Einschrän-
kungen und Verpflichtungen gemäß §§ 68 ff. Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Ver-
bindung mit §§ 72 ff. Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) sowie den Best-
immungen des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in den je-
weils geltenden Fassungen festgestellt (wasserrechtliche Planfeststellung). 
 
Der Planfeststellungsbeschluss ersetzt alle anderen behördlichen Entscheidungen 
nach Bundes- und Landesrecht (öffentlich-rechtliche Genehmigungen, Verleihungen, 
Erlaubnisse, Bewilligungen, Zustimmungen). Er umfasst im vorliegenden Fall insbe-
sondere auch die nach § 4 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe 
über den Naturpark „Schwarzwald Mitte/Nord“ erforderliche naturschutzrechtliche Er-
laubnis. 
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II. 

 
Bestandteil des Planfeststellungsbeschlusses sind die nachfolgend aufgeführten mit 
Planfeststellungsvermerk versehenen Unterlagen. Soweit in dieser Entscheidung ab-
weichende Regelungen getroffen werden, gelten ausschließlich die Bestimmungen 
dieser Entscheidung. 
 
1. Anschreiben des Zweckverbandes Hochwasserschutz 

Raum Baden-Baden/Bühl vom 02.12.2014 und 21.12.2015  - Anlage 1 
2. Erläuterungsbericht mit  

hydraulischen Berechnungen vom 15.12.2015    - Anlage 2 
3. Landschaftspflegerischer Begleitplan vom 23.03.2016, ergänzt durch  

Plan Ausgleichsmaßnahme, vorgelegt am 24.04.2017   - Anlage 3 
4. Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vom 13.12.2015   - Anlage 4 
5. Artenschutzrechtliche Vorprüfung - Umweltprüfung für  

das Schutzgut „Fische und Rundmäuler“ vom 11.11.2015  - Anlage 5 
6. Grunderwerbsverzeichnis vom 15.12.2015     - Anlage 6 
7. Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung vom 25.06.2014  - Anlage 7 
8. Gewässerökologische Untersuchung des Steinbachs 

bei Steinbach vom Dezember 2015     - Anlage 8 
9. Übersichtskarte M 1:25.000 vom 15.12.2015    - Anlage 9 
10. Lageplan Bestand M 1:500 vom 15.12.2015     - Anlage 10 
11. Lageplan Planung M 1:500 vom 15.12.2015     - Anlage 11 
12. Lageplan Grunderwerb M 1:500 vom 15.12.2015    - Anlage 12 
13. Lageplan Rodungsmaßnahmen M 1:500 vom 15.12.2015  - Anlage 13 
14. Längsschnitt Planung M 1:500/50 vom 15.12.2015   - Anlage 14 
15. Regelquerschnitt U-Profil M 1:50 vom 15.12.2015    - Anlage 15 
16. Regelquerschnitt Gewässerausbau M 1:50 vom 15.12.2015  - Anlage 16 
17. Regelquerschnitt Sohlgestaltung U-Profil M 1:50 vom 15.12.2015, 

Stand Juli 2016, vorgelegt am 24.04.2017     - Anlage 17 
18. Querschnitte 3+413.55 – 3+473.18 M 1:100 vom 15.12.2015  - Anlage 18 
19. Querschnitte 3+485.57 – 3+552.59 M 1:100 vom 15.12.2015  - Anlage 19 
20. Querschnitte 3+563.00 – 3+620.54 M 1:100 vom 15.12.2015  - Anlage 20 
21. Querschnitte 3+641.50 – 3+710.54 M 1:100 vom 15.12.2015  - Anlage 21 
22. Querschnitte 3+725.09 – 3+779.07 M 1:100 vom 15.12.2015  - Anlage 22 
23. Querschnitte 3+796.95 – 3+815.30 M 1:100 vom 15.12.2015  - Anlage 23 
24. Zusammenfassung Variantenuntersuchung  

(inklusive Regelquerschnitt vom März 2013  
zur Variante 2 Bohrpfahlwand – Winkelstützmauer)   - Anlage 24 

 
 

III. 
 
Die Einwendungen und Anregungen folgender privater Verfahrensbeteiligter 
werden zurückgewiesen und in der Begründung des Planfeststellungsbe-
schlusses (Teil B) ihre Behandlung im Einzelnen dargestellt: 
 
Die Einwendungen der Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vom 
09.05.2016, eingegangen am 09.05.2016, vertreten durch Herrn Stadt- und Ort-
schaftsrat Günter Seifermann, Mälzergasse 14, 76534 Baden-Baden. 
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IV. 

 
Der Planfeststellungsbeschluss ergeht unter folgenden Inhalts- und Nebenbe-
stimmungen:  
 

1. Ökologische Baubegleitung 
 

1.1. Für die Dauer der gesamten Baumaßnahme ist eine geeignete, ökologische Bau-
begleitung in Form eines Fachbüros zu bestellen und in die Planungen sowie in 
die Durchführung des Vorhabens, inklusive der erforderlichen naturschutzrechtli-
chen und gewässerökologischen Maßnahmen zur Wiederherstellung und Neuan-
lage einzubinden. Insbesondere ist die ökologische Baubegleitung bereits im 
Vorfeld bei den Ausführungsplanungen, der Erstellung des Leistungsverzeichnis-
ses sowie des Bauzeitenplanes, etc. mit einzubeziehen.  
 

1.2. Die ökologische Baubegleitung muss neben der tierökologischen insbesondere 
auch die für das Vorhaben erforderliche gewässerökologische Fachkunde auf-
weisen. Das Fachbüro für die ökologische Baubegleitung ist der Planfeststel-
lungsbehörde schriftlich vor Beginn des Ausbauvorhabens zu benennen (vgl. 
hierzu auch Ziffer 7.7).  
Dies ist Voraussetzung für die Erteilung der Baufreigabe.  

 
1.3. Die ökologische Baubegleitung hat die Umsetzung der im landschaftspflegeri-

schen Begleitplan (im Folgenden: LBP) und in der speziellen artenschutzrechtli-
chen Prüfung (im Folgenden: saP) vorgesehenen, in dieser Entscheidung mitun-
ter konkretisierten Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der entstehen-
den Eingriffe in Natur und Landschaft sowie die Umsetzung der festgesetzten 
Ausgleichsmaßnahme und die Durchführung der artenschutzrechtlichen Maß-
nahmen sicherzustellen und zu überwachen (vgl. hierzu insbesondere die Vorga-
ben unter Ziffer 3). Die ökologische Baubegleitung ist bei allen im Rahmen des 
Bauablaufs auftretenden natur- und artenschutzrelevanten sowie gewässerökolo-
gischen Fragestellungen einzubeziehen. 

 
1.4. Vor Baubeginn sind im Rahmen einer Startbesprechung (vgl. hierzu Ziffer 7.2) 

Art und Umfang der ökologischen Baubegleitung (Inhalt und Ablauf der Beglei-
tung, Kompetenzen, Kommunikationswege, etc.) mit der Planfeststellungsbe-
hörde und der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.  
 

1.5. Von der ökologischen Baubegleitung sind der Planfeststellungsbehörde regelmä-
ßig (mindestens einmal monatlich) Berichte einschließlich Fotos zum Bauablauf 
vorzulegen (schriftlich in dreifacher Ausfertigung und in digitaler Form). Bei Un-
stimmigkeiten zwischen der Bauleitung und der ökologischen Baubegleitung ist 
die Planfeststellungsbehörde umgehend einzuschalten. 

 
2. Wasserwirtschaft und Bodenschutz 

 
2.1. Mit der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn eine zügige Durchführung 

gewährleistet ist. Der Eingriff in das Gewässer ist auf das minimale Maß zu be-
schränken. 
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2.2. Der schadlose Hochwasserabfluss des Gewässers ist zu jedem Zeitpunkt der 
Baumaßnahme zu gewährleisten. 
 

2.3. Für den Hochwasserfall ist ein Alarmplan zu erstellen und der Planfeststellungs-
behörde mit Angabe der entsprechenden Ansprechpartner und Firmen mit Tele-
fonnummern und Anschrift vor Baubeginn schriftlich vorzulegen.  
Dies ist Voraussetzung für die Erteilung der Baufreigabe.  
 

2.4. Durch die Baumaßnahme darf es zu keiner Gewässerverunreinigung, insbeson-
dere durch Betonschlämme, kommen. Das Einbringen von Stoffen ins Gewässer 
ist durch geeignete Maßnahmen zu verhindern. Die ausführenden Firmen und 
deren Mitarbeiter sind hierauf gesondert hinzuweisen. 
 

2.5. Bodenmaterial, welches mit dem japanischen Staudenknöterich bewachsen ist, 
darf nicht wieder eingebaut werden. Dieses Bodenmaterial ist ordnungsgemäß 
auf Nachweis zu entsorgen.  
 

2.6. Das Vorhaben erfolgt teilweise in statisch kritischen Bereichen, insbesondere im 
Bereich der südlichen Hangböschung. In den kritischen Bereichen ist vor und 
während der Bauausführung ein Bodengutachter in beratender Funktion hinzuzu-
ziehen.  

 
3. Naturschutz 

 
Die im landschaftspflegerischen Begleitplan (im Folgenden: LBP) sowie in der spezi-
ellen artenschutzrechtlichen Prüfung (im Folgenden: saP) festgelegten Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen sowie die artenschutzrechtlichen (CEF-)Maßnahmen 
und die Ausgleichsmaßnahme sind – soweit dieser Planfeststellungsbeschluss keine 
anderweitigen bzw. ergänzenden Vorgaben trifft – entsprechend der Darstellung in 
den Planunterlagen zu erfüllen. Sie sind entsprechend den Erfordernissen des Bau-
ablaufs und Baufortschritts unmittelbar umzusetzen.  
 
Es handelt sich hierbei im Einzelnen um die folgenden, auszuführenden Maßnah-
men: 
 
Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, inklusive der artenschutzrechtli-
chen (CEF-)Maßnahmen: 
 
Vor Baubeginn:  
 

3.1. Die für die Umsetzung des Vorhabens erforderlichen Rodungsarbeiten sind in 
der Zeit vom 1. Dezember bis zum 28. Februar durchzuführen und dabei auf das 
notwendige Maß zu beschränken. 
 
Bezüglich der Verletzung oder Tötung von Fledermäusen ist darüber hinaus vor 
der Durchführung der Rodungsarbeiten sicherzustellen, dass sich keine Fleder-
mäuse mehr in Spaltenquartieren befinden. Aufgrund der vorgefundenen Struktu-
ren – u.a. oft einzeln stehende Bäume ohne Höhlen, aber mit nicht auszuschlie-
ßenden Spaltenquartieren – müssen den Rodungsarbeiten daher eine Frostperi-
ode, besser zwei Frostperioden aus mindestens drei Frostnächten vorausgehen. 
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Sollte dies aus unveränderbaren (bautechnischen) Gründen nicht möglich sein, 
muss im Vorfeld kurz vor der Räumung durch einen sachverständigen Ornitholo-
gen bzw. Fledermauskundler eine Kontrolle bzw. eine Nestersuche stattfinden. 
Sollten Nester gefunden werden, können die Rodungsarbeiten nicht stattfinden.  

 
3.2. Vor Baubeginn ist der Bauabschnitt durch die ökologische Baubegleitung mittels 

einer Begehung auf das Vorkommen des japanischen Staudenknöterichs zu un-
tersuchen. Bei einem Vorkommen des japanischen Staudenknöterichs ist ent-
sprechend der o.g. Ziffer 2.5 zu verfahren.  
 

3.3. Zur südlichen Böschung: 
Das Vorhaben muss mit der geringstmöglichen Flächeninanspruchnahme durch-
geführt werden, d.h. die Böschung am südlichen Rand ist soweit wie möglich zu 
erhalten. Der Einschlag von Gehölzen, insbesondere Bäumen, ist ebenfalls auf 
das geringstmögliche Maß zu beschränken, wobei die Gehölze weiter oben auf 
der Böschung unbedingt zu erhalten sind, um beispielsweise eine Unterbrechung 
der Funktionalität von Flugrouten bei Fledermäusen zu vermeiden.  
 
Die Entscheidungen über das notwendige Maß an Inanspruchnahme der Bö-
schung und Einschlag an Gehölzen sind jeweils vorab mit der ökologischen Bau-
begleitung abzustimmen. 

 
3.4. Als artenschutzrechtliche Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökolo-

gischen Funktionalität (CEF-Maßnahmen) müssen vor den Rodungsarbeiten für 
die Arten Wasseramsel und Gebirgsstelze an geeigneten Stellen westlich und 
östlich der Eingriffsstrecke (unter Brücken) jeweils eine Nistmöglichkeit für beide 
Arten angebracht werden. Die geeigneten Stellen sind mit der ökologischen Bau-
begleitung abzustimmen.  
 

3.5. Vor der aufgrund des Vorhabens erforderlichen Abfischung des Fischbestandes 
in dem betroffenen Gewässerabschnitt (vgl. nachfolgende Ziffer 3.6) ist ober- und 
unterhalb der Ausbaustrecke eine fischundurchlässige Absperrung zu errichten. 
Diese ist dauerhaft während der Bauphase zu erhalten und hierzu so zu unter-
halten, dass die Funktionsfähigkeit stets gegeben ist. 

 
3.6. Bevor die Arbeiten am Gewässerabschnitt beginnen, muss der Fischbestand 

vollständig abgefischt werden.  
Um den Schutz der Wirbeltiere dabei so umfänglich als möglich zu gewährleis-
ten, ist kurzfristig vor der Durchführung der Gewässerarbeiten die Fischbestands-
evakuierung mittels Elektrofischerei durchzuführen. Diese ist mindestens vier 
Wochen vor Durchführung bei der Fischereibehörde am Regierungspräsidium 
Karlsruhe zu beantragen. 

 
3.7. Bei der Abfischung sind die Substratbereiche noch einmal stichprobenhaft nach 

Libellen-Larven und Muscheln abzusuchen. Sollten Larven und Muscheln gefun-
den werden, sind diese zu bergen und an ausgesuchten Stellen ober- und unter-
halb der Eingriffsstrecke wieder auszusetzen. Das Vorgehen ist mit der ökologi-
schen Baubegleitung abzustimmen.  
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3.8. Sollten bei der Abfischung wider Erwarten (nach den aktuellen und den zurück-
liegenden, aber auch fachgutachterlichen Aussagen und Untersuchungen) arten-
schutzrechtlich relevante Arten festgestellt werden, wie Bachneunauge oder 
Groppe, ist dies unverzüglich der Planfeststellungsbehörde mitzuteilen. Die Plan-
feststellungsbehörde wird dann in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbe-
hörde über ggf. erforderliche, weitergehende Maßnahmen aus artenschutzrechtli-
chen Gründen entscheiden und behält sich die Forderung entsprechender Maß-
nahmen gegenüber dem Vorhabenträger vor. 
 

3.9. Um Fischlaich und Brut unterhalb des Baubereichs vor übermäßigen Feinmateri-
alablagerungen zu schützen, sollte die Bauphase aufgrund der Laichzeiten der 
dort lebenden Arten nicht im Zeitraum April – Juli stattfinden.  

 
Während der Bauphase 
 

3.10. Aus technischen Gründen können die Arbeiten nach Angaben des Vorhabenträ-
gers nur von oben nach unten erfolgen, u.a. um eine Unterspülung zu vermei-
den. Hierbei ist die Schwebstofffracht auf ein Mindestmaß zu beschränken. Des-
halb müssen Maßnahmen zur Reduzierung der Sand-/Schlammfracht, beispiels-
weise durch einen Sediment- oder Schlammfang (Feinsubstratfang), ergriffen 
werden. Dieser Sediment- oder Schlammfang muss bachabwärts jeweils dicht 
hinter dem Bauabschnitt angebracht werden, um die weiter bachabwärts liegen-
den Bereiche zu schonen.  
 
Eine besondere Empfindlichkeit gegenüber der Sand- und Schlammfracht be-
steht während der Brutzeit der Wasseramsel (Ende Februar bis Ende Juli) und 
der Gebirgsstelze (Mitte März bis Ende August), die auf diese Bereiche angewie-
sen sind, sowie der Laichzeiten von Fischen. Falls möglich, sollte auf Baumaß-
nahmen, die zu einer starken Sedimentfracht führen, in diesem Zeitraum verzich-
tet werden. Dies ist mit ökologischen Baubegleitung abzustimmen.  

 
3.11. Nach Beendigung eines Bauabschnittes hat in diesem Abschnitt eine sofortige 

geeignete Gewässermodellierung zu erfolgen (vgl. hierzu die Vorgaben unter Zif-
fer 3.18). Für die Herstellung und Modellierung eines fertiggestellten Bauab-
schnittes ist so weit wie möglich Material aus dem nächsten, sich unterhalb an-
schließenden Bauabschnitt zu verwenden.  
 

3.12. Durch eine konsequente Überwachung ist zu verhindern, dass Vogelarten, die 
sich im Baufeld ansiedeln, getötet oder verletzt bzw. ihre Nester und Gelege zer-
stört werden.  

 
Hintergrund hierfür ist, dass nicht vollständig ausgeschlossen werden kann, dass 
Arten wie Haus- und Feldsperling, Hausrotschwanz oder Bachstelze neue, tem-
poräre Strukturen, aber auch Teile der Baustelleneinrichtung selbst (z.B. Contai-
ner) als Brutplatz nutzen. Einige Arten könnten kurzfristig, z.B. in schnell auf-
wachsenden Ruderalfluren brüten, und die Nester durch den Bauablauf geschä-
digt oder zerstört sowie Jungvögel getötet werden.  
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3.13. Baubedingte Störungen der Fledermauspopulationen durch Licht, Lärm und Er-
schütterungen beim Durchflug und bei der Nahrungssuche sind durch geeignete 
Maßnahmen zu vermieden. Dies erfordert insbesondere die Umsetzung und Ein-
haltung der folgenden Maßnahmen: 

- Keine nächtlichen Bauarbeiten 
- Keine nächtliche Baustellenbeleuchtung, die das Gewässer und die Ufer-

bereiche anleuchten. Dies gilt insbesondere für die Aktivitätszeit der Fle-
dermäuse von Anfang März bis Mitte November in der Zeit von 30 Minuten 
vor Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. 

- Die Lichtquellen sind abzuschirmen, um eine ungewollte Abstrahlung bzw. 
Streulicht zu vermeiden. 

- Weitere Lichtquellen dürfen nicht in das umliegende Gelände ausstrahlen, 
sondern müssen, ohne Streulicht, zielgerichtet und auf den Boden gerich-
tet sein (zur Ausleuchtung der Straße). 

 
Nach der Bauphase: Wiederherstellung und Neuanlage:  
 

3.14. Für die geplante Gestaltung des gesamten Bauabschnittes (d.h. südlicher Bö-
schungsbereich im Bereich des Ausbaus mit U-Profil-Fertigteilen; nördlicher Ufer-
/Böschungsbereich zwischen U-Profil-Fertigteilen und Straße; östlicher Ausbau-
abschnitt mit Sicherung der Sohle und Böschung mittels Blocksteinsatz) ist der 
Planfeststellungsbehörde vor Baubeginn schriftlich in dreifacher Ausfertigung 
und in digitaler Form eine Landschaftspflegerische Ausführungsplanung inklusive 
eines Pflanzplans zur Abstimmung vorzulegen. 
 
Die Vorlage und erfolgte Abstimmung mit Freigabe der Ausführungsplanung in-
klusive eines Pflanzplanes ist Voraussetzung für die Erteilung der Baufreigabe.  
 

3.15. Bei Neueinsaaten ist ausschließlich regionales gebietsheimisches Saatgut aus 
der Herkunftsregion 9 (Oberrheingraben) für artenreiche Blumenwiesen zu ver-
wenden. 

 
3.16. Zum südlichen Böschungsbereich entlang des Ausbauabschnittes mit den U-Pro-

fil-Fertigteilen: 
Die südliche Böschung ist – nur soweit für die Hangsicherung erforderlich – mit 
Blocksteinsatz zu sichern.  
 
Der Blocksteinsatz ist naturnah gestalten, z.B. durch teilweise Überdeckung mit 
Mutterboden, Sand, nährstoffarmem Substrat.  
 
Die übrigen Bereiche sind wieder als Feldgehölz anzulegen. Die Neupflanzung 
ist dauerhaft zu erhalten. Als Sortierung ist ein verpflanzter, mehrtriebiger 
Strauch mit einer Größe von mindestens 100-150 cm zu wählen. Es sind nur 
standortheimische Arten zu verwenden, die Pflanzung sollte im Halbverband mit 
einem Abstand von 1,5 x 1,5 m erfolgen. 
 
Artenliste (nicht abschließend; Pflanzung im Halbverband 1,5 x 1,5m): 

- Vogelkirsche     Prunus avium 
- Erle      Alnus glutinosa 
- Ahorn      Acer pseudoplatanus 
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- Walnuss      Juglans regia 
- Hainbuche     Carpinus betulus 
- Feldahorn     Acer campestre 
- Hasel      Corylus avellana 
- Schwarzer Holunder    Sambucus nigra 

 
Flächen, die nicht bepflanzt werden, sind mit regionalem gebietsheimischem 
Saatgut aus der Herkunftsregion 9 (Oberrheingraben) für artenreiche Blumenwie-
sen zu begrünen. 

 
3.17. Zum nördlichen Böschungsbereich im Ausbauabschnitt mit den U-Profil-Fertige-

teilen: 
Das entstehende Bankett zwischen den U-Profil-Fertigteilen und der Yburgstraße 
ist als Grünstreifen anzulegen, d.h. mit Mutterborden anzudecken und mit regio-
nalem gebietsheimischem Saatgut aus der Herkunftsregion 9 (Oberrheingraben) 
für artenreiche Blumenwiesen zu begrünen. 

 
3.18. Zur Ausgestaltung der Gewässerführung (Sohl- und Uferbereiche): 

Die Sohl- und Uferbereiche sind so zu gestalten, dass eine naturnahe, gewässer-
ökologisch hochwertige Gewässerführung entsteht.  
 
Hinsichtlich der zeitlichen Ausführung der Ausgestaltungsmaßnahmen im Sohl- 
und Uferbereich wird insbesondere auf die oben stehende Ziffer 3.11 hingewie-
sen. Hiernach gilt, dass nach Beendigung eines Bauabschnittes in diesem Ab-
schnitt eine sofortige geeignete Gewässermodellierung erfolgen muss.  

 
3.18.1. Im gesamten Ausbauabschnitt ist durch das Einbringen von Störsteinen 

eine naturnahe Mittel- und Niedrigwasserrinne nachzubilden (naturnahe, 
gewässerökologisch hochwertige Sohl- und Uferstrukturierung zur Etablie-
rung einer Lebensgemeinschaft des Lückensystems).  
 
Die Steine dürfen keine durchgehende Reihe bilden und müssen unter-
schiedlich groß sein, damit sich u.a. unterschiedliches Sohlsubstrat abla-
gern kann und unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten entstehen. Insbe-
sondere im Hinblick auf das Makrozoobenthos ist ein Lückensystem herzu-
stellen.  
 

3.18.2. Es ist eine Sohlsubstratablagerung mit einer Mindestmächtigkeit von 30 cm 
im gesamten Ausbauabschnitt zu gewährleisten.  
 

3.18.3. Einzubringendes Sohlsubtrat muss mit dem bereits vorhandenen, natürlich 
vorkommenden Substrat identisch sein. 

 
3.18.4. Der Bauablauf wird nach den Planunterlagen von oben nach unten in Bau-

abschnitten von jeweils ca. 3 - 5 m erfolgen. Beim Einbau des Sohlsubstra-
tes ist jeweils das Substrat vom darunterliegenden, sich bauablauftechnisch 
anschließenden Gewässerabschnitt zu verwenden (vgl. hierzu auch Ziffer 
3.11). 

 
3.18.5. Im Uferbereich sind unterhöhlte Steine als Fischunterstände einzubauen. 
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3.18.6. Für die Gestaltung der Sohl- und Uferbereiche zur Realisierung einer natur-
nahen Gewässerführung und einer gewässerökologisch hochwertigen Ge-
wässersohle durch eine entsprechende Gestaltung des Mittel- und Niedrig-
wasserbettes, gerade für den Bereich der U-Profile, ist durch einen Gewäs-
serökologen ein Ausführungskonzept zu erstellen. Dieses Konzept muss 
Angaben zur konkreten Ausführung beinhalten (Art der dauerhaften Befesti-
gung der Störsteine; ggf. sind Vorfertigungen auf den U-Profil-Fertigteilen 
möglich; Methode/Vorgehensweise zur dauerhaften Sicherstellung der Ab-
lagerung von Sedimenten im Fließgewässer). 

 
Das Ausführungskonzept ist der Planfeststellungsbehörde schriftlich in drei-
facher Ausfertigung und in digitaler Form zur Abstimmung mit der unteren 
Naturschutzbehörde vorzulegen.  
 
Diese Vorlage und die erfolgte Abstimmung mit Freigabe des Ausführungs-
konzeptes sind Voraussetzung für die Erteilung der Baufreigabe. 

 
3.18.7. Die Durchgängigkeit des Steinbachs ist mit der Ausbaumaßnahme zu ge-

währleisten.  
 
3.19. Zur Gestaltung der U-Profil-Fertigteile: 

3.19.1. Die von der Straße aus sichtbaren U-Profil-Fertigteile sind so weit als mög-
lich landschaftsgerecht zu gestalten, beispielsweise durch punktuelle Be-
grünungen mit Kletterpflanzen (z.B. Efeu) und überhängenden Pflanzen 
(z.B. Hundsrose). 

3.19.2. An den U-Profil-Fertigteilen sind fünf Fledermausbretter zur Schaffung von 
Quartiermöglichkeiten anzubringen.  

 
Ausgleichsmaßnahme: 
 

3.20. Die Ausgleichsmaßnahme am Steinbach westlich des Gewerbegebietes 
„Steinbach-West“ ist entsprechend der Darstellung und Beschreibung in den 
Planunterlagen umzusetzen.  
 
Vor Baubeginn ist der Planfeststellungsbehörde zur Feinabstimmung noch 
eine Landschaftspflegerische Ausführungsplanung inklusive eines Pflanzplans 
schriftlich in dreifacher Ausfertigung und in digitaler Form zur Abstimmung mit 
der unteren Naturschutzbehörde vorzulegen.  
 
Diese Vorlage und erfolgte Abstimmung mit Freigabe der Ausführungsplanung 
inklusive eines Pflanzplans sind Voraussetzung für die Erteilung der Baufrei-
gabe. 

 
3.20.1. Nach der erfolgten Abstimmung ist die Ausgleichsmaßnahme parallel zur 

Baumaßnahme umzusetzen und bis spätestens zum Abschluss des Aus-
bauvorhabens entsprechend fertigzustellen.  
 

3.20.2. Am südlichen Rand der Niedrigwasserrinne des Steinbaches sind zusätzlich 
strömungsablenkende Einbauten (z.B. Totholz, Anschüttung) oder Bepflan-
zungen (z.B. Erlen) vorzunehmen, die eine Laufverlagerung der Niedrig-
wasserrinne und eine dynamische Entwicklung des Baches in Richtung 
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Norden initiieren. Zudem ist im Bereich des Schnittes A die Niedrigwasser-
rinne nördlich um den Baum herumzuführen. 

 
Monitoring: 
 
3.21. Um die im LBP prognostizierte Entwicklung der Lebensgemeinschaften im und 

am Steinbach im Bereich des Ausbauabschnittes und im Bereich der Ausgleichs-
maßnahme zu gewährleisten, ist in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbe-
hörde und dem Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg ein Konzept zur 
Erfolgskontrolle der Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie der Aus-
gleichsmaßnahme und der artenschutzrechtlichen (CEF-)Maßnahmen im Rah-
men eines Monitorings zu erstellen. Das Konzept muss Angaben zu Anzahl und 
Lage der Untersuchungsstellen und zur Methodik enthalten.  
 
Ziel des Monitorings ist es, die zu entwickelnden Lebensraumtypen und die Be-
siedlung der Lebensstätten durch die wertgebenden Arten nachzuweisen.  
 
Mit dem Monitoring ist zum einen die Sedimentationsdynamik zu beobachten. Es 
ist zu untersuchen, wie sich die prognostizierten Sedimentablagerungen auf-
grund der angelegten Sohl- und Uferstrukturen entwickeln. Dabei ist auch zu do-
kumentieren, ob bzw. in welcher Form, Ausgestaltung und Qualität sich die Nied-
rigwasserrinne erhält.  
 
Mit dem Monitoring sind weiter die Lebensgemeinschaften entsprechend der Be-
standsaufnahme im Zuge der Voruntersuchungen zu beobachten und zu doku-
mentieren. Das Programm muss daher insbesondere für Fische und Makro-
zoobenthos als sich voraussichtlich in den genannten Lebensräumen entwi-
ckelnde Arten ausgelegt sein. 
 
Das Monitoringkonzept ist spätestens 6 Monate nach Zustellung dieser Entschei-
dung der Planfeststellungsbehörde zur Abstimmung mit der unteren Naturschutz-
behörde und dem Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg schriftlich in 
dreifacher Ausfertigung vorzulegen und in digitaler Form zur Verfügung zu stel-
len.  
 
Durch das Monitoring sind die Entwicklungen drei Jahre nach dem Ende der Ent-
wicklungspflege sowie anschließend erneut nach fünf Jahren durch den Vorha-
benträger zu überprüfen und zu dokumentieren. 
 
Die jeweiligen Ergebnisse des Monitorings sind der Planfeststellungsbehörde 
dreifach in schriftlicher Ausführung vorzulegen sowie in digitaler Form zur Ab-
stimmung mit der unteren Naturschutzbehörde und dem Landesnaturschutzver-
band Baden-Württemberg zur Verfügung zu stellen. 
 
Sollte das Monitoring ergeben, dass die angestrebte Zielsetzung (noch) nicht er-
reicht wurde, sind in Abstimmung mit der Planfeststellungsbehörde und der unte-
ren Naturschutzbehörde die erforderlichen Maßnahmen zur Erreichung des Ziels 
festzulegen und entsprechend durch den Vorhabenträger umzusetzen. Nach Ab-
schluss ist in diesem Fall ein erneutes Monitoring nach weiteren drei bzw. an-
schließend nach weiteren fünf Jahren durchzuführen.  
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Pflege: 
 
3.22. Die Maßnahmen im Ausbauabschnitt und im Bereich der Ausgleichsmaßnahme 

sind nach Abschluss der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege gemäß § 15 
Abs. 4 BNatSchG dauerhaft in dem vom landschaftspflegerischen Begleitplan 
beschriebenen und vorgegebenen Zustand zu erhalten. 
 

3.23. Die Flächen im Bereich des Ausbauabschnittes sind im Rahmen der Fertigstel-
lungs- und Entwicklungspflege auf den Japanischen Staudenknöterich zu kon-
trollieren. Sollten Pflanzen festgestellt werden, sind geeignete Maßnahmen ge-
gen eine Etablierung der Bestände zu ergreifen.  
 

3.24. Zur Abnahme der Baumaßnahme (vgl. Ziffer 6) ist für den Ausbauabschnitt und 
für den Bachabschnitt westlich des Gewerbegebietes „Steinbach-West“, an dem 
die Ausgleichsmaßnahme erfolgt, ein Pflegeplan mit Angaben zur nachhaltigen 
Pflege des Gewässers und seiner Uferbereiche zu erstellen und mit der Planfest-
stellungsbehörde sowie der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen (Vorlage 
schriftlich in dreifacher Ausfertigung und in digitaler Form).  
 
Dieser Pflegeplan wird nach erfolgter Prüfung durch die Planfeststellungsbe-
hörde dann als nachträgliche Ergänzung zum Planfeststellungsbeschluss für ver-
bindlich erklärt. Der Pflegeplan ist anschließend in den Gewässerunterhaltungs-
plan für den Steinbach zu integrieren.  

 
4. Verkehrskonzept 

 
Für die Zeit der Baudurchführung wurde im Rahmen des Verfahrens durch den 
Vorhabenträger ein Verkehrskonzept, inklusive eines ÖPNV-Verkehrskonzeptes, 
erarbeitet und mit der Straßenverkehrsbehörde, den Verkehrsbetrieben/Baden-
Baden-Linie der Stadtwerke Baden-Baden, der Polizei und der Ortsverwaltung 
Rebland abgestimmt. 
 
Die Einschränkungen des Verkehrs bedürfen verkehrsrechtlicher Anordnungen, 
insbesondere die Vollsperrung der Yburgstraße. Die hierfür erforderlichen An-
träge sind durch den Vorhabenträger beim zuständigen Fachgebiet Straßenver-
kehr bei der Stadtverwaltung Baden-Baden zu stellen (Ansprechpartnerin: Frau 
Gerth, Tel.: 07221/93-1829). Mit der Antragstellung ist ein Verkehrszeichenplan 
vorzulegen.  
 
Voraussetzung für die Erteilung der Baufreigabe ist die Vorlage einer Abschrift 
der verkehrsrechtlichen Anordnungen.  
 
Das erarbeitete Verkehrskonzept beinhaltet auch ein Konzept zur Abwicklung 
des öffentlichen Nahverkehrs während der Bauphase, insbesondere während der 
Zeit der Vollsperrung, welches mit den betroffenen Verkehrsbetrieben/Baden-Ba-
den-Linie der Stadtwerke Baden-Baden im Grundsatz abgestimmt ist.  
 
Vor Baubeginn hat der Vorhabenträger die konkreten Maßnahmen abschließend 
mit den Verkehrsbetrieben/Baden-Baden-Linie der Stadtwerke (Ansprechpartner: 
Herr Güldner, Tel.: 07221/277-610) abzustimmen und auch die Kostentragung zu 
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regeln. Der durch das Vorhaben entstehende Mehraufwand zur Aufrechterhal-
tung des öffentlichen Nahverkehrs (wie Einrichtung und Betrieb eines Shuttle-
bus- /Pendelverkehrs) geht grundsätzlich zu Lasten des Vorhabenträgers.  
 
Voraussetzung für die Erteilung der Baufreigabe ist die Vorlage einer schriftli-
chen Bestätigung der Verkehrsbetriebe/Baden-Baden-Linie der Stadtwerke Ba-
den-Baden über die erfolgte Detailabstimmung und Kostenregelung.  

 
5. Ver- und Entsorgungs- sowie Telekommunikationsleitungen 

 
Vor Baubeginn hat der Vorhabenträger mit allen Versorgungsträgern, die im be-
treffenden Bereich Einrichtungen und Leitungen (Abwasser, Strom, Gas, Wasser, 
IT, Telekommunikation) unterhalten, die erforderlichen Anpassungs-, Änderungs- 
und Schutzmaßnahmen abschließend abzustimmen und die Kostentragung zu re-
geln. Alle gegebenenfalls erforderlichen Umverlegungen von bzw. Änderungen an 
Leitungen und Telekommunikationsanlagen gehen grundsätzlich zu Lasten des 
Vorhabenträgers.  
 
Die Einzelheiten sind durch schriftliche Vereinbarungen zwischen den Beteiligten 
festzulegen und der Planfeststellungsbehörde vorzulegen. Die Vorlage dieser 
Vereinbarungen bei der Planfeststellungsbehörde ist Voraussetzung für die Ertei-
lung der Baufreigabe. 
 
Ergänzungen zu den einzelnen betroffenen Leitungen: 
 
Erdgasversorgungsleitung der bnNetze GmbH  
Im Bereich der geplanten Maßnahme befindet sich eine Erdgasversorgungslei-
tung VGN 180 PE der bnNetze GmbH. Diese soll gemäß den Planunterlagen zwi-
schen Gewässer-km 3+421,57 und Gewässer-km 3+750 verlegt werden. Für die 
Verlegung benötigt die bnNetze GmbH eine Trassenzuweisung.  
 
Für die Planung und Bauvorbereitung der Umlegungsmaßnahme ist eine Vorlauf-
zeit von mindestens drei Monaten erforderlich. Ansprechpartner ist Herr Volz im 
Servicecenter Sinzheim, Tel.: 07221/27 677-1774, michael.volz@bnnetze.de. 
 
Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom Technik GmbH 
Es dürfen keine Beschädigungen an den vorhandenen Telekommunikationslinien 
verursacht werden. Aus betrieblichen Gründen, beispielsweise im Falle einer Stö-
rung, ist der jederzeitige, ungehinderte Zugang zu den Telekommunikationslinien 
sicherzustellen.  
 
Der Vorhabenträger hat sich vor Beginn der Arbeiten über die Lage der zum Zeit-
punkt der Bauausführung vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom 
zu informieren und – wie bereits oben gefordert – die Bauausführung abzustim-
men. Die Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.  
 
Wasserleitungen der Stadtwerke Baden-Baden: 
Querende und längsverlaufende Leitungen müssen geschützt werden. Spundun-
gen müssen, sofern Versorgungsleitungen in der Nähe liegen, erschütterungsfrei 
bzw. vibrationsarm erfolgen.  
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Stromleitungen der Stadtwerke Baden-Baden 
Bei Arbeiten in der Nähe von Stromleitungen sind die notwendigen Vorsichtsmaß-
nahmen einzuhalten. 
 
IT der Stadtwerke Baden-Baden 
Durch das Vorhaben werden TK-Kupferleitungen im Bereich der Meister-Erwin-
Halle und westlich der Buchengasse (Kupfer-Leitungen im Böschungsbereich) 
tangiert. Bei Arbeiten in der Nähe dieser Leitungen sind ebenfalls die notwendi-
gen Vorsichtsmaßnahmen, insbesondere eine erschütterungsfreie und vibrations-
arme Ausführung, einzuhalten. 
 
Abwasserleitung des Eigenbetriebs Umwelttechnik 
Die Regenwasseranschlussleitungen der Grundstücke entlang des Steinbaches, 
die direkt in den Steinbach einleiten, sind zu beachten und entsprechend dem 
neuen Ausbau zu berücksichtigen. 
 
In der Yburgstraße verläuft ein SW-Kanal. Für zukünftige Unterhaltungsarbeiten 
bzw. Bauarbeiten in offener Bauweise am Kanal ist ein maximal möglicher waag-
rechter Abstand der neuen Trasse der zu verlegenden Gasleitung zu wählen. Der 
Abstand sollte mindestens 1 m betragen. Falls dieser Abstand nicht auf ganzer 
Strecke eingehalten werden kann, ist der Eigenbetrieb Umwelttechnik zu benach-
richtigen. Es sind entsprechende Pläne vorzulegen.  
 

6. Abnahme 
 

6.1. Nach Fertigstellung der Maßnahme hat der Antragsteller bei der Planfeststel-
lungsbehörde die wasserrechtliche Abnahme gemäß § 78 Wassergesetz Baden-
Württemberg (WG) zu beantragen. Diese hat zusammen mit der naturschutz-
rechtlichen vorläufigen Abnahme der naturschutzrechtlichen Maßnahmen (vgl. 
Ziffer 3) zu erfolgen. Die endgültige Abnahme der naturschutzrechtlichen Maß-
nahmen erfolgt nach Abschluss der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 
nach drei Jahren. 
 

6.2. Die Ausführungspläne sind innerhalb von sechs Monaten nach der Fertigstellung 
des Vorhabens entsprechend der Bauausführung herzustellen und 4-fach in 
schriftlicher Ausfertigung und in digitaler Form der Planfeststellungsbehörde ein-
zureichen. Die Ausführungspläne sind mit dem Vermerk „Pläne entsprechen der 
Bauausführung“ zu versehen und von der verantwortlichen Bauleitung und dem 
Antragsteller durch Unterschrift zu bestätigen. 

 
7. Allgemeines 

 
7.1. Beginn und Ende der Bauausführung sind der Planfeststellungsbehörde (E-Mail: 

umwelt@baden-baden.de) rechtzeitig (mind. 4 Wochen) schriftlich anzuzeigen. 
Für die Bauüberwachung kann die Planfeststellungsbehörde zusätzlich beson-
dere Sachverständige hinzuziehen. 
 

7.2. Vor Baubeginn ist rechtzeitig eine Startbaubesprechung in Abstimmung mit der 
Planfeststellungsbehörde und den beteiligten Dienststellen durchzuführen. Dabei 
ist auch der Beauftragte für die ökologische Baubegleitung entsprechend der o.g. 
Ziffer 1.4 zu beteiligen. 
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7.3. Für die Dauer der Bauphase ist eine baubegleitende Projektgruppe einzurichten, 

an der insbesondere die ökologische Baubegleitung und die Planfeststellungsbe-
hörde sowie die untere Naturschutzbehörde zu beteiligen sind. Die Planfeststel-
lungsbehörde kann weitere Teilnehmer hinzuziehen.  
 

7.4. Das Vorhaben ist plan- und bedingungsgemäß entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen zu errichten und zu betreiben. 
 

7.5. Die Bauausführung hat nach den DIN-Vorschriften und den allgemein anerkann-
ten Regeln der Baukunst, der Technik und der Wasserwirtschaft zu erfolgen. 
 

7.6. Bei Einrichtung der Baustelle und Durchführung der Baumaßnahme sind die Un-
fallverhütungsvorschriften der für den Betrieb zuständigen Bau- und Berufsge-
nossenschaft einzuhalten und zu beachten. 
 

7.7. Eine ordnungsgemäße und fachkundige Bauleitung ist jederzeit zu gewährleis-
ten. Name, vollständige Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Handynum-
mer und Faxnummer des Bauleiters sowie dessen Stellvertreters sind der Plan-
feststellungsbehörde vor Freigabe der Bauarbeiten schriftlich zu benennen. Glei-
ches gilt für die nach Ziffer 1 zu bestellende ökologische Baubegleitung. Die Er-
reichbarkeit des Bauleiters/stellvertretenden Bauleiters außerhalb der Arbeitszei-
ten ist ebenfalls anzugeben.  
Die Vorlage dieser Angaben ist Voraussetzung für die Erteilung der Baufreigabe. 
 

7.8. Der Antragsteller hat die Inhalts- und Nebenbestimmungen dieses Planfeststel-
lungsbeschlusses an die Fachfirmen, die die Baumaßnahmen durchführen, wei-
terzugeben. In den Ausschreibungsunterlagen ist auf den Planfeststellungsbe-
schluss und seine Inhalte hinzuweisen. 
 

7.9. Änderungen sind rechtzeitig vor der Bauausführung mit der Planfeststellungsbe-
hörde abzusprechen und schriftlich zu fixieren. Jede wesentliche Abweichung 
von den Planunterlagen und nachträgliche Änderung an der Anlage bedürfen ei-
nes vorherigen besonderen wasserrechtlichen Verfahrens. 
 

7.10. Die Fischereiberechtigten an den betroffenen Gewässerstrecken sind rechtzeitig, 
mindestens zwei Wochen vor Baubeginn, schriftlich über das Vorhaben zu unter-
richten. Erforderliche Maßnahmen zur Vermeidung von Fischschäden sind im ge-
genseitigen Einvernehmen zu ergreifen (vgl. hierzu Ziffern 3.5 ff. und 3.10). 
 

7.11. Die Inanspruchnahme der einzelnen Teilflächen ist mit den Eigentümern bzw. 
Nutzern rechtzeitig vor Baubeginn abzustimmen. Dieser Beschluss umfasst nicht 
die Zustimmung der durch die Baumaßnahme betroffenen Grundstückseigentü-
mer. Er ergeht unbeschadet privater Rechte Dritter. 
 

7.12. Es ist sicherzustellen, dass der Verkehr auf öffentlichen Straßen durch ver-
schleppten Schmutz oder Oberflächenwasser nicht beeinträchtigt wird. Die Zu-
fahrtsstraßen zu der Baustelle sind bei Verschmutzung unverzüglich zu reinigen. 
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7.13. Die Straße ist nach der Durchführung der Baumaßnahmen nach den Vorgaben 
des Straßenbaulastträgers wieder instandzusetzen. Die Kosten gehen grund-
sätzlich zu Lasten des Verursachers.  
 

7.14. Die für die Baumaßnahme eingesetzten Fahrzeuge und Geräte sind so zu betrei-
ben, dass die verursachten Geräuschimmissionen im Einwirkungsbereich in Ab-
hängigkeit von der Nutzung des betreffenden Gebietes die jeweils zulässigen 
Lärmimmissionsrichtwerte nicht überschreiten. Die eingesetzten Maschinen und 
Anlagen müssen dem Stand der Technik entsprechen und sind regelmäßig zu 
warten, so dass ein störungsarmer Betrieb gewährleistet ist.  
 

7.15. Die für die Baumaßnahme eingesetzten Betriebsfahrzeuge müssen dem Stand 
der Luftreinhaltetechnik und den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen. 
 

7.16. Der Berechtigte haftet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen für alle Schä-
den, die durch den Ausbau des Gewässers entstehen. 

 
8. Zukünftige Absturzsicherung entlang des Steinbachs und Brückengestal-

tung 
 

8.1. Nach Durchführung der Ausbaumaßnahme ist straßenseits eine Absturzsiche-
rung für Fußgänger, Radfahrer, etc. anzubringen. Diese muss dem Stand der 
Technik entsprechen. 
 

8.2. Aus Gründen eines einheitlichen Ortsbildes sind die neu anzubringenden Ab-
sturzsicherungen entsprechend dem bereits bestehenden Gestaltungskonzept 
der Geländer entlang des Steinbachs und im Bereich der Poststraße zu gestal-
ten. Materialien, Farben und Ausführung sind einheitlich und durchgängig umzu-
setzen. Ansprechpartner ist die Stabsstelle für Stadtentwicklung und Denkmal-
pflege der Stadtverwaltung Baden-Baden.  
 

8.3. Im Übergangsbereich zwischen Gehwegabsicherungen zu Brückengeländer sind 
saubere Ecklösungen und Übergange umzusetzen. 
 

8.4. Die Ausführung der Absturzsicherungen und die Brückengestaltung sind vorab 
mit der Stabsstelle für Stadtentwicklung und Denkmalpflege (Ansprechpartnerin: 
Frau Poetschki, Tel.: 07221/93-2556) abzustimmen. 
 

8.5. Der neue Fußgängersteg ist barrierefrei herzustellen.  
 
Hinweis:  
Von Seiten des Ortschaftsrates Rebland wurde um Prüfung gebeten, ob zur besseren 
Gestaltung der sichtbaren Betonfassade (straßenabgewandte Seite) Einlegematrizen 
angebracht werden können. Dies wird nach Auskunft des Vorhabenträgers im Zuge 
der konkreten Ausführungsplanung geprüft.  
Unabhängig davon wird auf die Gestaltungsvorgaben nach Ziffer 3.19 der Inhalts- und 
Nebenbestimmungen verwiesen. 
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9. Rechtswirkung der Planfeststellung 

 
Wird mit der Durchführung des Plans nicht innerhalb von fünf Jahren nach Eintritt 
der Unanfechtbarkeit begonnen, so tritt er außer Kraft. 

 
10. Vorbehalt weiterer Inhalts- und Nebenbestimmungen 

 
Weitere Inhalts- und Nebenbestimmungen im öffentlichen Interesse oder zum 
Schutz Dritter bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

 
 

V. 
 

Sofortige Vollziehung 
 
Die sofortige Vollziehung dieses Planfeststellungsbeschlusses wird angeordnet.  
 
 

VI. 
 

Gebühren 
 
Diese Entscheidung ergeht gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3 der Satzung der Stadt Baden-Ba-
den über Gebühren für öffentliche Leistungen als untere Verwaltungsbehörde und als 
untere Baurechtsbehörde – Gebührenordnung untere Verwaltungs- und untere Bau-
rechtsbehörde vom 27. November 2006 gebührenfrei (persönliche Gebührenfreiheit 
des Antragstellers). 
 
 

B – Begründender Teil 
 

VII. 
 

1. Verfahrensgang und Vorhabenszweck 
 
Der überplante Gewässerabschnitt des Steinbachs befindet sich zwischen den 
Ortsteilen Neuweier und Steinbach und erstreckt sich von Gewässer-km 
3+815,30 etwa 25 m unterhalb der Brücke im Finkengarten und verläuft ca. 400 m 
entlang der Yburgstraße bis zum Fußgängersteg West bis zum Gewässer-km 
3+405,82 (Kurvenbereich Höhe Schwimmbadparkplatz).  
 
Im Bereich des Ausbauvorhabens herrschen insgesamt sehr beengte Verhält-
nisse. Nach der Flussgebietsmodelluntersuchung aus dem Jahr 2006 weist der 
Steinbach entlang der Yburgstraße zwischen Steinbach und Neuweier im Bereich 
der Sportschule auf ca. 300 m eine hydraulische Engstelle auf. Bei höheren Ab-
flüssen tritt das Wasser rechts über das Ufer und überflutet die angrenzende 
Yburgstraße.  
Mit dem beantragten Ausbau kann im Planungsbereich die schadlose Ableitung 
eines Hochwassers HQ100 ohne zusätzliche Objektschutzmaßnahmen sicherge-
stellt werden. Die Ausbaumaßnahme des Steinbachs im Abschnitt 1 dient somit 
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zum einen der Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Gewässers in Bezug auf den 
Hochwasserschutz.  
 
Zum anderen ist die Sicherung der instabilen südlichen und nördlichen Uferbö-
schungen wesentliches Ziel der Ausbaumaßnahme. 
 
Unmittelbar am südlichen Ufer des Steinbachs befindet sich eine bis zu 10 m 
hohe Hangböschung, die abschnittsweise eine sehr steile Neigung von bis zu 
1:1,3 aufweist. In unmittelbarer Nähe zu dieser steilen Hangböschung befinden 
sich Gebäude und Sportanlagen der Südbadischen Sportschule Steinbach. Die 
durchgeführten geotechnischen Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die 
südliche Hangböschung bereichsweise nahe dem statischen Grenzzustand befin-
det und keine wesentlichen Standsicherheitsreserven mehr aufweist. Selbst eine 
bauzeitliche Standfestigkeit ist nicht mehr vorhanden. Demnach ist bereits bei 
kleineren Eingriffen in den Talhang, beispielsweise durch eine weitergehende 
Erosion des Hangfußes bei einem Hochwasser oder durch einen baulichen Ein-
griff, mit einer umfangreichen Hangrutschung zu rechnen. Es besteht in der Folge 
die Gefahr, dass größere Schäden an den Einrichtungen der Sportschule oder 
durch Schlamm- und Gerölleintrag in der unterhalb liegenden Ortslage entstehen.  
 
Bereits im Jahr 2015 wurde versucht den Hang mittels Spundwänden zu sichern. 
Aufgrund des Felshorizontes war es jedoch nicht möglich die Spundwände soweit 
zu verankern, dass sie den Hang sichern hätten können. Sie wurden daraufhin 
wieder gezogen. Zuletzt wurden im Sommer 2017 kurzfristige, provisorische Si-
cherungsmaßnahmen an schadhaften Stellen der Uferbefestigung durchgeführt, 
um weitere Unterspülungen im Gefahrenbereich zu verhindern. Die Maßnahmen 
können jedoch keine dauerhafte Hangsicherung darstellen bzw. ersetzen. 
 
Das nördliche Ufer des Steinbachs wird durch die Yburgstraße (K 9616) begrenzt, 
in der sich verschiedene Ver- und Entsorgungsleitungen sowie Telekommunikati-
onsanlagen befinden. Diese rechtsseitige Uferböschung weist ausgeprägte Set-
zungsschäden am Straßenrandbereich auf, wodurch ein Sicherheitsrisiko für den 
Straßenverkehr und die vorhandene Infrastruktur besteht. Neben der Sicherstel-
lung dieser Infrastrukturanlagen muss die Standsicherheit der Yburgstraße als 
zentrale Verkehrstrasse zwischen den Ortsteilen Steinbach und Neuweier sowie 
für den öffentlichen Nahverkehr durch Busse zwischen der Innenstadt und dem 
Rebland dauerhaft gewährleistet sein.  
 
An diesen Zielsetzungen und den beschriebenen Rahmenbedingungen musste 
sich die Planung des Gewässerausbaus im Abschnitt 1 ausrichten. Nach Untersu-
chung und Bewertung von verschiedenen Maßnahmenkonzepten und –varianten 
wurde von Seiten des Vorhabenträgers der Gewässerausbau mit U-Profilen in 
Fertigbauweise favorisiert. Die untersuchten Varianten sind in den Planunterlagen 
dargestellt [vgl. Erläuterungsbericht (Anlage 2) und Zusammenfassung Varianten-
untersuchung (Anlage 24)].  
 
Das erstellte Konzept sieht vor, den Gewässerabschnitt unter Verwendung von U-
Profil-Fertigteilen und im äußeren östlichen Bereich (etwa bis Buchgasse) durch 
die Sicherung der Sohle und Böschungen mit einem Blocksteinsatz auszubauen. 
Im Bereich der Yburgstraße werden Leitungskreuzungen von Strom-, Wasserver-
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sorgung und Abwasser erneuert. Im Bereich der Fußgängerbrücke der Sport-
schule Steinbach wird das vorhandene Fundament in unmittelbarer Nähe des 
Steinbaches unterfangen und während der Bauzeit umfangreich gesichert. Am 
westlichen Ausbauende wird der vorhandene Steg aufgrund der notwendigen Hö-
herlegung und der baulichen Defizite erneuert.  

 
Das Vorhaben stellt eine Gewässerausbaumaßnahme dar und bedarf der was-
serrechtlichen Planfeststellung nach § 68 Wasserhaushaltsgesetz (WHG), sodass 
der Zweckverband Hochwasserschutz am 02.12.2014 die Erteilung eines Plan-
feststellungsbeschlusses beantragt hat. Die zunächst unvollständigen Unterlagen 
wurden am 21.12.2015 ergänzt.  
 
Durch die Planfeststellung wird die Zulässigkeit des Vorhabens im Hinblick auf 
alle von ihm berührten öffentlichen Belange festgestellt. Weitere behördliche Ent-
scheidungen sind aufgrund der Konzentrationswirkung der Planfeststellung nicht 
erforderlich. Das Planfeststellungsverfahren muss den Anforderungen des Geset-
zes über die Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechen. Die Umweltverträglich-
keitsprüfung ist in das wasserrechtliche Planfeststellungsverfahren integriert und 
bezweckt eine wirksame Umweltvorsorge. 
 
Nach Eingang der vollständigen Antragsunterlagen im Dezember 2015 wurden im 
Rahmen des Anhörungsverfahrens folgende Träger öffentlicher Belange, die von 
dem Vorhaben berührt sind, angehört: 
 
- Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg e.V. 
- Naturschutzbund Deutschland (NABU) 
- BUND Landesverband Baden-Württemberg e.V. 
- Landesfischereiverband Baden-Württemberg e.V. 
- Regierungspräsidium Karlsruhe, Abteilung 3, Fischereibehörde 
- Naturschutzbeauftragter, Herr Reinhard 
- Deutsche Telekom Technik GmbH, Niederlassung Offenburg 
- Netze BW GmbH (zuvor: ENBW Regional AG) 
- Unitymedia BW GmbH (zuvor: Kabel BW GmbH) 
- bnNetze GmbH 
- Stadtwerke Baden-Baden 
- Eigenbetrieb Umwelttechnik 
- Fachgebiet Forst und Natur / Abt. Natur 
- Ortsverwaltung Rebland 
- Fachgebiet Umwelt und Arbeitsschutz / Wasserwirtschaft und Bodenschutz 
- Fachgebiet Umwelt und Arbeitsschutz / Landwirtschaft 
- Stabstelle Stadtentwicklung und Denkmalpflege (zuvor: Fachgebiet Stadtent-

wicklung) 
- Fachgebiet Liegenschaften 
- Fachgebiet Tiefbau 
- Fachgebiet Straßenverkehr 
 
Die öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens erfolgte am 18.03.2016 in den 
Tageszeitungen „Badische Neueste Nachrichten“ und im „Badischen Tagblatt“ so-
wie im Internetauftritt der Stadt Baden-Baden und im Mitteilungsblatt Baden-Ba-
dener Rebland. Die öffentliche Auslegung der Planunterlagen fand vom 
29.03.2016 bis einschließlich 28.04.2016 bei der Stadtverwaltung Baden-Baden –
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Fachgebiet Umwelt und Arbeitsschutz sowie der Ortsverwaltung Rebland, Ver-
waltungsstelle Steinbach – statt. Es bestand auch die Möglichkeit, die Unterlagen 
in dieser Zeit auf der Homepage der Stadt Baden-Baden einzusehen.  
 
Im Rahmen der Offenlage hat die Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN, vertreten durch Herrn Stadt- und Ortschaftsrat Seifermann, mit Schrei-
ben vom 09.05.2016, eingegangen am 09.05.2016, gegen das Vorhaben fristge-
recht Einwendungen erhoben.  
 
Der Planerörterungstermin erfolgte am 15.02.2017 in der Ortsverwaltung Reb-
land, Verwaltungsstelle Steinbach. Herr Seifermann war als Vertreter der Ge-
meinderatsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN beim Erörterungstermin anwesend.  
 
Beim Erörterungstermin wurden die unterschiedlichen, im Vorfeld zur Antragsstel-
lung angedachten und diskutierten Varianten für den notwendigen Gewässeraus-
bau vorgestellt und erläutert. Des Weiteren wurden die für das Vorhaben erforder-
lichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie die artenschutzrechtli-
chen Maßnahmen und die Ausgleichsmaßnahme zusammenfassend dargestellt.  
 
Ein Schwerpunkt bildete anschließend die Erörterung der vorgebrachten Einwen-
dungen. Im Zuge der Diskussion wurden insbesondere Vergleiche zwischen der 
beantragten Maßnahme und dem alternativen Ausbauvorschlag der Einwenderin 
hinsichtlich der Ausführbarkeit sowie der voraussichtlichen Kosten- und Bauzei-
tenentwicklung mit Blick auf die anzunehmende Dauer der Vollsperrung der 
Yburgstraße, gezogen. Hinsichtlich der ausführlichen Abwägung zwischen der 
beantragten Ausbauvariante und dem Alternativvorschlag der einwendenden Ge-
meinderatsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN wird auf die Ausführungen unter Zif-
fer 7 der Begründung zu diesem Bescheid verwiesen. Die Ergebnisse des Erörte-
rungstermins sind in der Niederschrift der Planfeststellungsbehörde festgehalten, 
welche Bestandteil der Verfahrensakte ist. 
 
Darüber hinaus wurde das Vorhaben in den städtischen Gremien (Ortschaftsrat 
Rebland sowie Bau- und Umlegungsausschuss der Stadt Baden-Baden) in den 
Sitzungen am 19.06.2017 und 22.06.2017 behandelt. Dem Vorhaben wurde je-
weils mehrheitlich zugestimmt. 
 

2. Rechtsgrundlagen und Zuständigkeit 
 
Gemäß § 68 Abs. 1 WHG i.V.m. § 72 LVwVfG – in der jeweils geltenden Fassung 
– bedarf der beantragte Ausbau der Steinbachs als Gewässerausbau im Sinne 
des § 67 Abs. 2 WHG der wasserrechtlichen Planfeststellung durch die zustän-
dige Behörde.  
 
Sachlich und örtlich zuständige Behörde ist das Fachgebiet Umwelt und Arbeits-
schutz der Stadtverwaltung Baden-Baden als untere Wasserrechtsbehörde nach 
§ 82 WG und § 3 Abs. 1 LVwVfG.  
 
Gemäß § 68 Abs. 3 WHG darf der Plan nur festgestellt werden, wenn eine Beein-
trächtigung des Wohls der Allgemeinheit, insbesondere eine erhebliche und dau-
erhafte, nicht ausgleichbare Erhöhung der Hochwasserrisiken oder eine Zerstö-
rung natürlicher Rückhalteflächen, vor allem in Auenwäldern, nicht zu erwarten 
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ist, und andere Anforderungen nach diesem Gesetz oder sonstigen öffentlich-
rechtlichen Vorschriften erfüllt werden.  
 
Für das Vorhaben war gemäß §§ 3a ff. UVPG1 eine Umweltverträglichkeitsprü-
fung durchzuführen. 
 
Die Anordnung der mit diesem Planfeststellungsbeschluss verbundenen Inhalts- 
und Nebenbestimmungen erfolgt gemäß § 70 Abs. 1 i.V.m. § 13 Abs. 1 WHG.  
 

3. Darstellung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
Nach § 11 UVPG2 hat die Planfeststellungsbehörde auf der Grundlage der Unter-
lagen des Vorhabenträgers nach § 6 UVPG,3 der behördlichen Stellungnahmen 
und der Äußerungen der Öffentlichkeit eine zusammenfassende Darstellung der 
Auswirkungen des Vorhabens auf die in § 2 Abs. 1 des UVPG genannten Schutz-
güter, einschließlich der Wechselwirkungen, zu erarbeiten. Dabei sind die Ergeb-
nisse eigener Ermittlungen einzubeziehen. Die genannten Schutzgüter sind Men-
schen, Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft/Klima und Landschaft sowie Kultur- 
und sonstige Sachgüter.  
 
Nach § 12 UVPG4 bewertet die Planfeststellungsbehörde die Umweltauswirkun-
gen des Vorhabens auf der Grundlage der zusammenfassenden Darstellung und 
berücksichtigt diese Bewertung bei der Entscheidung über die Zulässigkeit im 
Hinblick auf die wirksame Umweltvorsorge. 
 
Die Auswirkungen des Vorhabens auf die einzelnen Schutzgüter wurden umfas-
send untersucht. Der Untersuchungsumfang richtete sich nach den Festlegungen 
der Planfeststellungsbehörde unter Berücksichtigung der von den Verfahrensbe-
teiligten erhobenen Anforderungen. Für die Bewertung der Umweltverträglichkeit 
des Vorhabens wurde durch den Vorhabenträger eine Bestandsaufnahme der be-
troffenen Schutzgüter erstellt und auf der Grundlage dieser Ermittlungen deren 
Empfindlichkeiten und Wertigkeiten geprüft. 
 

3.1 Schutzgut Mensch 
 
Darstellung: 
Bei der Untersuchung des Schutzgutes Mensch werden die Funktionen Wohnen, 
Arbeiten und Erholung, insbesondere mit Blick auf die menschliche Gesundheit, 
berücksichtigt. Im Zuge der Bauphase werden Beeinträchtigungen in Form von 
Lärm durch die Abwicklung der Baumaßnahme sowie in Form von Einschränkun-
gen hinsichtlich der Verkehrssituation eintreten. Die Yburgstraße muss im Aus-
baubereich für mehrere Monate (voraussichtlich 9 bis 12 Monate) vollständig ge-
sperrt werden.  
 
 

                                            
1 Nach UVPG v. 24.02.2010 (neu 2017: §§ 4 ff. UVPG) 
Das UVPG wurde zum 20.07.2017 geändert. Entsprechend den Übergangsvorschriften gemäß § 74 
Abs. 2 UVPG ist das Verfahren nach dem UVPG vom 24.02.2010 zu Ende zu führen, da die Unterla-
gen nach § 6 in der bis zur Änderung geltenden Fassung vorgelegt wurden.  
2 Nach UVPG v. 24.02.2010 (neu 2017: § 24 UVPG) 
3 Nach UVPG v. 24.02.2010 (neu 2017: UVP-Bericht n. § 16 UVPG)  
4 Nach UVPG v. 24.02.2010 (neu 2017: § 25 UVPG) 
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Bewertung: 
Das geplante Vorhaben hat keine langfristigen Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch. Es handelt sich bei den zu erwartenden Beeinträchtigungen um vorüber-
gehende Einschränkungen.  
 
Baubedingte Beeinträchtigungen durch Emissionen sind bei einer Gesamtbe-
trachtung als vernachlässigbar einzustufen, da die Einwirkungen nur temporär er-
folgen und die eingesetzten Geräte dem Stand der Technik entsprechen müssen, 
so dass ein störungsarmer Betrieb gewährleistet und unnötige Emissionen ver-
mieden werden. Nachtarbeiten sind vom Vorhabenträger nicht vorgesehen und 
darüber hinaus aufgrund von naturschutzrechtlichen Vorgaben nicht zulässig, so 
dass auch diesbezüglich keine Beeinträchtigungen eintreten können. 
 
In der Zeit der Vollsperrung der Yburgstraße bestehen Umleitungsstrecken für Kfz 
und LKW; hinsichtlich dem öffentlichen Nahverkehr wird ein Buspendelverkehr 
eingerichtet. Zu berücksichtigen ist, dass mit der beantragten Ausbauvariante die 
Maßnahme gewählt wurde, mit der die Zeit der Vollsperrung voraussichtlich auf 
das kürzeste Maß beschränkt werden kann.  
 
Die Auswirkungen auf das Schutzgut Mensch sind deshalb insgesamt als nicht 
erheblich einzustufen. 

 
3.2 Schutzgut Boden 

 
Darstellung: 
Das Schutzgut Boden wird grundsätzlich nach den Kriterien Ausgleichskörper im 
Wasserkreislauf, Filter und Puffer für Schadstoffe, Standort für die natürliche Ve-
getation und Kulturpflanzen bewertet. Das Plangebiet stellt einen anthropogen 
überformten Bereich (Ortslage) dar. 
 
Bewertung: 
Anthropogen überplante Gebiete werden nicht von der landesweiten Bodenkartie-
rung erfasst, da hier nicht mit dem Vorkommen natürlicher Bodenfunktionen nach 
den bodenschutzrechtlichen Vorgaben zur rechnen ist. Eine Bewertung von Bö-
den nach ihrer Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Funktionen findet in der Folge 
hier nicht statt, sodass das Schutzgut Boden auch nicht erheblich beeinträchtigt 
wird. 
 

3.3 Schutzgut Wasser 
 
Darstellung: 
Beim Steinbach handelt es sich um einen kleinen Bach (Gewässer zweiter Ord-
nung), der vom nördlichen Talschwarzwald kommend von Osten nach Westen 
durch die Ortsteile Neuweier und Steinbach der Stadt Baden-Baden fließt. Er 
mündet bei Weitenung in den Sandbach. Von der Quelle bis zur Mündung legt 
der Steinbach rund 8,3 km zurück. Das Einzugsgebiet liegt überwiegend im Gra-
nit.  
 
Das Gewässer ist geprägt durch eine relativ gradlinige Linienführung. Insgesamt 
ist der Steinbach in ein enges Bett gezwängt, dessen Ufer wechselweise durch 
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Felsenbrocken, Mauer und selten durch anstehenden Lehm gebildet wird. Wäh-
rend Niedrigwasserzeiten sinkt der Wasserstand beträchtlich. Im Unterlauf ab 
dem Ortsende von Steinbach sind immer wieder Austrocknungen zu beobachten.  
 
Der überplante Gewässerabschnitt des Steinbachs erstreckt sich von Gewässer-
km 3+815,30 etwa 25 m unterhalb der Brücke im Finkengarten bis zu Gewässer-
km 3+405,82. Zumeist unmittelbar angrenzend an das rechte Ufer wird der Stein-
bach begleitet von der Yburgstraße. Die angrenzende Bebauung besteht sowohl 
links als auch rechtsseitig in erster Linie durch die baulichen Anlagen der Südba-
dischen Sportschule Steinbach. Zu Ende des Ausbaubereichs zweigt die Yburg-
straße in Richtung Norden ab und der Steinbach verläuft weiter in Richtung Wes-
ten auf der rückwärtigen Seite der bestehenden Wohnbebauung. Am östlichen 
Abbauabschnitt grenzt der Steinbach linksseitig an private Wohnbebauung.  
 
Der Steinbach ist dem Gewässertyp 5 (grobmaterialreiche, silikatische Mittelge-
birgsbäche) zuzuordnen. Die gewässerökologische Untersuchung des Steinbachs 
im Bereich des Abbauabschnittes ergab, dass der Saprobien-Index als Maß für 
die organische Belastung grundsätzlich im guten Bereich liegt. Es gibt keine Hin-
weise auf eine Versauerungsproblematik. Die Einstufung des Gewässers in die 
ökologische Zustandsklasse „unbefriedigend“ ergibt sich vielmehr aus der Einstu-
fung der allgemeinen Degradation, welche die Struktur- und Strömungsvielfalt, 
naturnahe Habitatzusammensetzung und eine intaktes Einzugsgebiet beinhaltet. 
Die allgemeine Degradation zeigt an, ob die Gewässerstruktur einen guten Le-
bensraum für die gewässertypischen, insbesondere auf der Gewässersohle le-
benden Kleinlebewesen bietet. Der Steinbach weist hier Defizite in der Sohlstruk-
tur und Strömungsvielfalt auf.  
 
Der Ausbauabschnitt ist mäßig ausgebaut. Das Gewässerbett ist jedoch bereichs-
weise stark eingeengt und die steil ausgebauten Ufer sind teilweise massiv gesi-
chert. Das Gewässerbett ist zum Teil mit Bachgeröllen belegt. Das Substrat ist 
dominiert von Steinen und Feinkies, in strömungsberuhigten Bereichen sammelt 
sich Schlamm an. Innerhalb des durch Ufersicherungen festgelegten Bachlaufs 
findet in nur geringem Umfang eine natürliche Gewässerdynamik mit Ausbildung 
eines pendelnden Stromstrichs und kleineren Kies-, Sand- und Schlammbänken 
statt.  
 
Zudem sind vier kleinere Sohlabstürze mit Höhendifferenzen von 0,2 bis 0,4 Me-
ter vorhanden, sodass keine ausreichende gewässerökologische Durchgängigkeit 
gegeben ist. Nahe der Sportschule weist das Gewässer eine zumindest teilweise 
naturnahe Gewässersohle auf.  
 
Das Grundwasser konnte in den durchgeführten Untersuchungsbohrungen erwar-
tungsgemäß in der Nähe des Wasserspiegels im Steinbach festgestellt werden. 
In einzelnen Sondierungsbohrungen war der Wasserstand geringfügig höher, was 
auf eine Zuströmung von der südlichen Bergseite auf den nahezu undurchlässi-
gen Ton/Tonstein zurückzuführen ist.  
 
Bewertung: 
Während der Bauphase besteht die Gefahr von Schadstoffeinträgen durch Bau-
maschinen in das Oberflächengewässer und das Grundwasser. Diese baube-
dingte Gefahr von Einträgen ist durch die sorgfältige Wartung von Maschinen und 
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eine sorgfältige Bauausführung zu minimieren. Die eingesetzten Maschinen ha-
ben dem Stand der Technik zu entsprechen. 
 
Die Untersuchungen der chemisch-physikalischen Parameter als auch der unter-
suchten Fauna belegen, dass der Steinbach noch gewisse Qualitäten als silikati-
sches, grob-feinmaterialreiches Fließgewässer aufweist. Der beeinträchtigte Zu-
stand bzw. die Zuordnung des Gewässers zur „unbefriedigenden“ ökologischen 
Gesamtbewertung ergibt sich daher – wie oben bereits ausgeführt – aus den De-
fiziten in der Sohlstruktur und Strömungsvielfalt.  
 
Durch den geplanten Ausbau des Steinbachs im Abschnitt 1, insbesondere durch 
den Einbau von U-Profil-Fertigteile darf sich die fehlende strukturelle Vielfalt an 
der Gewässersohle und im Böschungsbereich des Steinbachs nicht noch weiter 
reduzieren und verschlechtern. Eine Verschärfung der Situation wird sich jedoch 
bereits dadurch ergeben, dass das unter der Gewässersohle befindliche Intersti-
tial, welches insbesondere in Niedrigwasser- und Trockenzeiten einen wichtigen 
Rückzugsraum darstellt, durch die Betonsohle zunächst vollständig beseitigt wird.  
 
Dies sowie der überwiegende Ausbau des Steinbachs im Ausbauabschnitt 1 mit 
U-Profil-Fertigteilen bedeuten grundsätzlich einen erheblichen Eingriff in das 
Schutzgut Wasser.  
 
Dieser Eingriff wird durch die vorgegebenen Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahmen sowie die Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme jedoch kompen-
siert.  
 
Mit der Ausbaumaßnahme gilt es, eine – bisher teilweise defizitäre – strukturelle 
Vielfalt an der Gewässersohle und im Böschungsbereich des Steinbachs zu 
schaffen. Wesentlich ist hierfür u.a. ein intaktes Lückensystem in der Sohle, in 
das die Makrozoobenthos-Organismen bei hydraulischen Stresssituationen ab-
wandern können, wie bei Hochwässern oder langanhaltenden Niedrigwasserperi-
oden.  
 
Die Sohl- und Uferbereiche sind daher so zu gestalten, dass eine naturnahe, ge-
wässerökologisch hochwertige Gewässerführung entsteht. Das ökologische Po-
tential ist durch die entsprechende Ausführung der Mittel- und Niedrigwasserrinne 
so weit wie möglich auszuschöpfen.  
 
Im gesamten Ausbauabschnitt 1 ist durch das Einbringen von Störsteinen eine 
naturnahe Mittel- und Niedrigwasserrinne nachzubilden, die die Etablierung einer 
Lebensgemeinschaft des Lückensystems gewährleistet, insbesondere mit Blick 
auf das Makrozoobenthos. Die Steine dürfen hierfür keine durchgehende Reihe 
bilden und müssen unterschiedlich groß sein, damit sich durch die Strukturierung 
u.a. verschiedene Sohlsubstrate (Mindestmächtigkeit von 30 cm) ablagern kön-
nen und unterschiedliche Fließgeschwindigkeiten entstehen. Dadurch kann auch 
für verschiedene Libellen-Arten wieder ein neuer Larvenlebensraum geschaffen 
werden. Neu einzubringendes Sohlsubstrat muss mit dem bereits vorhandenen, 
natürlich vorkommenden Substrat identisch sein. Aus diesem Grund soll so weit 
wie möglich bereits im Zuge des abschnittsweisen Ausbaus das jeweils im an-
schließenden Abschnitt vorhandene Substrat für den Einbau in den fertiggestell-
ten Abschnitt erfolgen.  
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Durch den Einbau unterhöhlter Steine im Uferbereich werden Fischunterstände 
geschaffen. 
 
Mit der Ausbaumaßnahme werden die vier bestehenden Sohlabstürze beseitigt, 
so dass die notwendige Durchgängigkeit des Gewässers für diesen Bereich her-
gestellt wird.  
 
Durch die Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen, insbesondere bezüglich 
der geschilderten und mit diesem Beschluss festgelegten hohen Anforderungen 
an die Sohl- und Ufergestaltung, wird der Eingriff in das Schutzgut Wasser so 
weit wie möglich verringert.  
 
Der noch verbleibende Eingriff wird durch die Ausgleichsmaßnahme an einem ca. 
124 m langen Gewässerabschnitt des Steinbaches westlich des Gewerbegebie-
tes „Steinbach-West“ als räumlich-funktionale Maßnahme ausgeglichen.  
 
Dem Gewässer wird im dortigen Bereich mehr Raum gegeben. Die Sohl- und 
Uferverbauung wird entfernt, so dass sich eine natürliche Gewässerdynamik, un-
terstützt durch strömungsablenkende Einbauten wie z.B. Totholz oder Anschüt-
tungen, entwickeln kann. Es erfolgt eine Aufweitung des Steinbachs nach Norden 
mit Verlegung des dortigen Graswegs um ca. 10 m nach Norden. Die Uferberei-
che und unteren Böschungsbereiche werden zu einer Hochstaudenflur mit 
Feuchtvegetation entwickelt. Intakte Ufergehölzstrukturen schaffen wichtige Ufer-
lebensräume, spenden Schatten und stellen mit ihrem Laubwerk eine wesentliche 
Nahrungsgrundlage für viele Gewässerkleinlebewasen dar. Der obere Bö-
schungsbereich wird zu einer mäßig artenreichen Fettwiese entwickelt. 
 
Mithilfe des vorgegebenen Monitoring wird nach Durchführung der Ausbaumaß-
nahme die Entwicklung der Lebensgemeinschaften im und am Steinbach, inklu-
sive des Bereichs der Ausgleichsmaßnahme, beobachtet. Es wird hierdurch si-
chergestellt, dass der tatsächliche Erfolg der vorgegebenen Maßnahmen unter-
sucht und nachgewiesen werden kann. Sollte das Monitoring ergeben, dass die 
angestrebten Zielsetzungen (noch) nicht erreicht werden konnte, sind weitere 
Maßnahmen zu entwickeln und entsprechend umzusetzen. 
 
Insgesamt betrachtet, ergeben sich durch das geplante Vorhaben somit unter Be-
achtung der mit diesem Bescheid festgesetzten Vermeidungs- und Minimierungs-
maßnahme sowie der Ausgleichsmaßnahme keine erheblichen Beeinträchtigun-
gen des Schutzgutes Wasser. 

 
3.4 Schutzgut Klima/Luft 

 
Bezüglich dem Schutzgut „Klima/Luft“ liegt keine Betroffenheit vor, da keine er-
heblichen Auswirkungen bzw. Veränderungen durch das Vorhaben im Vergleich 
zwischen dem derzeitigen Zustand und der Situation nach dem erfolgten Ausbau 
zu erwarten sind. 
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3.5 Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt (Biotoptypen/Arten und 

Lebensräume) 
 
Biotoptypen: 
 
Darstellung: 
Im Untersuchungsbereich befinden sich Biotoptypen gemäß Ökokontoverord-
nung, die eine Bedeutung für Lebensraumfunktionen aufweisen. Im Bereich des 
Nordufers ist eine Baumreihe mit größeren Lücken vorhanden. Die Böschung zur 
Yburgstraße entspricht einem typischen Straßenbegleitgrün. Der Hang auf der 
Südseite des Gewässers wird von einem Feldgehölz aus Bäumen und Sträuchern 
bestockt, das zum Teil von Wein, Waldreben und Efeu überwachsen ist. Durch 
die geplante Ausbaumaßnahme selbst, aber auch durch das Baufeld während der 
Bauphase müssen etwa 70 Bäume, größere Baumgruppen bzw. Gebüsche gefällt 
bzw. entfernt werden.  

 
Bewertung: 
Die Verluste der Biotoptypen im Planungsraum sind als erheblich einzustufen und 
müssen kompensiert werden. Zur Kompensation im Sinne einer als Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahme ist das Baufeld auf die geringstmögliche Flächenin-
anspruchnahme zu reduzieren. Nach Abschluss der Ausbaumaßnahme ist die 
südliche Böschung wieder als standortheimisches Feldgehölz anzulegen. Die ver-
bleibende Beeinträchtigung wird im Rahmen der Umsetzung der im landschafts-
pflegerischen Begleitplan vorgesehenen Maßnahme am Steinbach westlich des 
Gewerbegebietes „Steinbach-West“ ausgeglichen. 
 
Fauna: 

 
Darstellung: 
Zur Bewertung des Lebensraumpotenzials wurden die Tiergruppen Vögel, Säuge-
tiere, Fische und Libellen untersucht. Weitere artenschutzrechtlich relevante Ar-
ten konnten aufgrund des Fehlens geeigneter Lebensräume ausgeschlossen wer-
den. 
 
Die im Untersuchungsbereich vorkommenden Vogelarten wurden im land-
schaftspflegerischen Begleitplan dargestellt. Es ist damit zu rechnen, dass der 
Abschnitt des Steinbaches, in den eingegriffen wird, zu einem Brutrevier von 
Wasseramseln zählt. Auch ist davon auszugehen, dass im betroffenen Bereich 
die Gebirgsstelze vorkommt, auch wenn diese bei den Untersuchungen nicht 
nachgewiesen werden konnte. Bei den im Gewässerbett notierten Wasservogel-
arten Graureiher und Stockente handelt es sich um Nahrungsgäste bzw. herum-
ziehende Individuen dieser Art. 
 
In Bezug auf Säugetiere konnten die artenschutzrechtlich relevanten Arten wei-
testgehend ausgeschlossen werden, da kein Lebensraum vorhanden ist. Insbe-
sondere konnten im betroffenen Bereich keine Strukturen festgestellt werden, die 
relevante Quartierpotentiale für Fledermäuse aufweisen. 
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Bei dem untersuchten Steinbachabschnitt handelt es sich, wie bereits angeführt, 
um den Typ 5 (silikatisches, grobfeinmaterialreiches Fließgewässer). Die vorhan-
denen Substratwechsel auf der Sohle sowie die Höhlungen bieten im Planungs-
bereich Fischen ein abwechslungsreiches Habitat. Allerdings ist zu beachten, 
dass Niedrigwasserzeiten und Austrocknungen den vorhandenen Fischbestand 
beeinträchtigen. Bei den Untersuchungen konnten die Arten wie Bachneunauge, 
Lachs und Groppe, die im Anhang II der FFH-Richtlinie aufgelistet sind, nicht 
nachgewiesen werden. Der stark gefährdete und besonders geschützte Aal 
konnte ebenfalls nicht nachgewiesen werden. 
 
Bewertung: 
Unter der Maßgabe, dass die vorgesehene Rodung der Gehölze nur außerhalb 
der Vegetationszeit in der Zeit von Dezember bis Ende Februar stattfinden darf, 
werden das Töten der im Untersuchungsgebiet vorkommenden Vogelarten sowie 
der Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten vermieden. Zudem ist für Was-
seramsel und Gebirgsstelze an geeigneten Stellen westlich und östlich der Ein-
griffsstrecke jeweils eine Nistmöglichkeit anzubringen. 
 
Durch die zeitliche Begrenzung der Rodungsarbeiten werden auch bezüglich der 
Fledermäuse baubedingte Verletzungen und Tötungen vermieden. Störungen der 
Fledermauspopulationen während der Bauphase durch Licht, Lärm und Erschüt-
terungen sind durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden, wie den Verzicht auf 
nächtliche Bauarbeiten und nächtliche Baustellenbeleuchtungen, die das Gewäs-
ser und die Uferbereiche anleuchten, sowie die Abschirmung von notwendigen 
Lichtquellen. 
 
Vor Beginn der Arbeiten wird im Gewässerabschnitt I der Fischbestand vollstän-
dig abgefischt. Während der Bauphase müssen geeignete Maßnahmen zur Re-
duzierung der Sand- und Schlammfracht vorgenommen werden. Durch einen Se-
diment- und Schlammfang sind die bachabwärts liegenden Bereiche, insbeson-
dere während der Brutzeiten der relevanten Vogelarten und der Laichzeit der Fi-
sche, zu schonen. 
 
Insgesamt ergeben sich durch das geplante Vorhaben somit unter Beachtung und 
Umsetzung der festgesetzten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie 
der Ausgleichsmaßnahme keine erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter 
Tiere und Pflanzen. Bei Einhaltung der festgelegten Vermeidungs- und Minimie-
rungsmaßnahmen sowie der CEF-Maßnahme werden für die geschützten Arten 
keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 bis 4 BNatSchG ausgelöst. 
 

3.6 Schutzgut Landschaftsbild und Erholung 
 
Darstellung: 
Das Landschaftsbild im Planungsbereich wird durch Böschungsgehölz entlang 
des Steinbaches auf der Südseite geprägt. Im landschaftspflegerischen Entwick-
lungskonzept der Stadt Baden-Baden – Themenkarte Siedlungsentwicklung 
(2008) ist das Plangebiet als „Grünes Band (inkl. Vernetzungsstrukturen in den 
Außenbereich)“ ausgewiesen. Das Landschaftsbild ist aber auch gekennzeichnet 
durch die Yburgstraße auf der Nordseite sowie durch die Gebäude der Südbadi-
schen Sportschule Steinbach. 
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Die Bedeutung der Landschaft im Hinblick auf die Erholung berücksichtigt in ers-
ter Linie die Leistungsfähigkeit des Untersuchungsraumes für die Naherholung. 

 
Bewertung: 
Die Böschungsbereiche werden nach den Bauarbeiten wieder mit standortheimi-
schen Feldgehölzen bepflanzt. Da das Gebiet bereits eine infrastrukturelle Vorbe-
lastung aufweist, ist die Beeinträchtigung als nicht erheblich einzustufen. Das 
Landschaftsbild wird durch die Planung nicht nachhaltig verändert.  
 
Aufgrund der fehlenden Erschließung (z.B. keine gewässerbegleitende Wegefüh-
rung) und der verkehrsbedingten Vorbelastung ist das Plangebiet von untergeord-
neter Bedeutung für die Erholungsnutzung. 
 

3.7 Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter 
 
Darstellung: 
Zu den Kulturgütern zählen neben Gebäuden mit besonderer kultureller Bedeu-
tung auch Ausgrabungen und archäologische Fundstätten. Kulturgüter sind von 
dem Vorhaben nicht berührt.  
 
Sachgüter sind gesellschaftliche Werte, die eine hohe funktionale Bedeutung im 
Siedlungsraum oder in der freien Landschaft hatten oder haben. Im vorliegenden 
Fall sind Infrastruktureinrichtungen in Form von Ver- und Entsorgungsleitungen 
(Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation, Abwasser) von der Planung betroffen 
und müssen teilweise neu verlegt werden. Mit dem Ausbauvorhaben des Gewäs-
sers sind des Weiteren gewässerbegleitende Straßeninstandsetzungsarbeiten an 
der Yburgstraße verbunden.  
 
Im Zuge des geplanten Ausbaus wird daneben das Fundament der Fußgänger-
brücke bei Gewässer km 3+569,52 saniert sowie der Fußgängersteg im westli-
chen Ausbaubereich bei km 3+421,57 durch eine neue Konstruktion ersetzt.  
Zu den Auswirkungen des Ausbauvorhabens hinsichtlich des Verkehrs wird auf 
Ausführungen beim Schutzgut Mensch verwiesen.  
 
Bewertung: 
Durch die geplante Gewässerausbaumaßnahme sind aufgrund der fehlenden Be-
troffenheit keine erheblichen negativen Umweltauswirkungen für das Schutzgut 
Kulturgüter gegeben.  
 
Auch für die betroffenen Sachgüter sind keine erheblichen negativen Auswirkun-
gen zu erwarten, da die entsprechende Versorgung nach der Neuverlegung der 
Leitungen sowie die bisher bestehenden fußläufigen Verbindungswege nach der 
Sanierung des Fundaments der Fußgängerbrücke und dem Neubau des Fußgän-
gerstegs gewährleistet ist. Bestehende Leitungen dürfen durch die Baumaßnah-
men nicht beschädigt und beeinträchtigt werden, so dass es zu keinen Versor-
gungsdefiziten durch das Vorhaben kommt.   
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4. Naturschutzrechtliche Belange 

4.1 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung 
 
Bei dem geplanten Ausbau des Steinbachs im Abschnitt 1 handelt es sich um ei-
nen Eingriff in Natur und Landschaft gemäß § 14 des Bundesnaturschutzgeset-
zes (BNatSchG). Nach §§ 13 und 15 BNatSchG ist der Verursacher eines Ein-
griffs verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu 
unterlassen. Nicht vermeidbare Beeinträchtigungen sind durch Ausgleichs- oder 
Ersatzmaßnahmen zu kompensieren.  
Ein Eingriff darf nicht zugelassen werden, wenn unvermeidbare Beeinträchtigun-
gen nicht oder nicht in angemessener Frist auszugleichen oder in sonstiger 
Weise zu kompensieren sind und die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege bei der Abwägung aller Anforderungen an den Naturhaushalt ande-
ren Belangen im Vorrange vorgehen.  
 
Zielsetzung der mit diesem Bescheid unter Ziffer 3 der Inhalts- und Nebenbestim-
mungen festgesetzten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen ist es, den 
Eingriff in Natur und Landschaft so schonend wie möglich zu gestalten. Gerade 
durch die unter Ziffer 1 der Inhalts- und Nebenbestimmungen geforderte ökologi-
sche Baubegleitung wird insbesondere gewährleistet, dass die vorgesehenen 
Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der entstehenden Eingriffe in Na-
tur und Landschaft fachgerecht umgesetzt werden.  
 
Die danach verbleibenden Eingriffe in die Schutzgüter Arten und Biotope sowie 
Wasser werden mit insgesamt 28.247 Ökopunkten ermittelt. Als Ausgleich hierfür 
ist eine Ausgleichsmaßnahme am Steinbach westlich des Gewerbegebiets „Stein-
bach-West“ umzusetzen (vgl. Ziffer 3.20 der Inhalts- und Nebenbestimmungen). 
Diese Ausgleichsmaßnahme führt rechnerisch zu einer Überkompensation des 
Eingriffs mit einem Überschuss von 36.929 Ökopunkten, so dass der Kompensa-
tionsbedarf erreicht wird.  
 
Im Ergebnis der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung bleiben bei Umsetzung der 
Maßnahmen somit keine erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigungen der 
Funktionen des Naturhaushaltes zurück.  
 
4.2 Schutzgebiete 
Das Vorhaben befindet sich im Naturpark „Schwarzwald Mitte/Nord“. Die nach § 4 
Abs. 2 Nr. 9 der Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe über den Na-
turpark „Schwarzwald Mitte/Nord“ vom 16.12.2003 notwendige Erlaubnis für die 
mit dem Vorhaben erfolgende Änderung eines fließenden Gewässers wird mit 
diesem Planfeststellungsbeschluss unter Zustimmung der unteren Naturschutz-
behörde erteilt.  
Das Vorhaben läuft weder den naturschutzrechtlichen Vorschriften, noch dem 
Zweck des Naturparks oder den Feststellungen des Naturparks zuwider. Nachtei-
lige Wirkungen werden mit den in diesem Bescheid festgesetzten Auflagen und 
Bedingungen abgewendet. 
 
4.3 Artenschutz 
Im Zuge der artenschutzrechtlichen Prüfung wurde beurteilt, ob durch das bean-
tragte Vorhaben artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG 
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erfüllt werden. Die Prüfung ergab, dass unter Berücksichtigung der Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen sowie CEF-Maßnahmen (vgl. Ziffern 3.1 ff, insbe-
sondere 3.4 der Inhalts- und Nebenbestimmungen) die Verbotstatbestände nach 
§ 44 BNatSchG nicht eintreten. 
 
4.4 Belange der Naturschutzverbände 
Von Seiten der beteiligten Naturschutzverbände wurden gegen das Vorhaben 
keine grundsätzlichen Bedenken vorgebracht.  
 
Der Ausbau des Steinbachs durch die Herstellung eines künstlichen, aus vorge-
fertigten U-Profilelementen bestehenden Bachbettes wurde nicht als ökologisch 
günstige Lösung gewertet, da dadurch eine naturnahe Gewässerausprägung 
nicht möglich ist. Da für den Steinbach aufgrund der örtlichen Verhältnisse jedoch 
keine Spielräume für eine naturnahe Ufer- und Sohlausprägung sowie ein aufge-
weitetes Profil gegeben sind, wurde dem Vorhaben grundsätzlich zugestimmt. Die 
hierfür erhobenen Forderungen wurden mit diesem Planfeststellungsbeschluss 
festgesetzt.  
 
So sind die festgelegten Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie die 
Ausgleichsmaßnahme durch den Vorhabenträger unter fachgerechter Begleitung 
und Überwachung durch eine ökologische Baubegleitung umzusetzen.  
Die geforderte Geröllauflage zur Etablierung einer Lebensgemeinschaft des Lü-
ckensystems ist herzustellen. Durch die Beseitigung der vier Abstürze wird die 
Durchgängigkeit des Gewässers in diesem Abschnitt sichergestellt.  
Auch das geforderte Monitoring wurde als Vorgabe in den Planfeststellungsbe-
schluss aufgenommen. 
 
4.5 Belange des Naturschutzbeauftragten 
Von Seiten des am Verfahren beteiligten Naturschutzbeauftragten wurden keine 
grundsätzlich Bedenken gegen das Vorhaben vorgebracht.  
 
Für die Wasseramsel und die Gebirgsstelze ist an geeigneten Stellen westlich 
und östlich der Eingriffsstrecke jeweils eine Nistmöglichkeit für beide Arten anzu-
bringen.  
 
Die Anregung nach der Schaffung von Nistgelegenheiten in den Granitplatten, die 
auf die U-Profil-Fertigteile als optische Aufwertung aufgebracht werden, konnte 
nicht aufgenommen werden, da die Platten hierfür technisch nicht ausgelegt sind. 
Unabhängig davon wurde von Seiten des Vorhabenträgers mitgeteilt, dass die 
Granitplatten aus unterhaltungstechnischen und finanziellen Gründen voraus-
sichtlich nicht angebracht werden können. 
 
Jedoch können die U-Profile insoweit für den Artenschutz genutzt werden, als 
dass dort fünf Fledermausbretter als Quartiermöglichkeiten anzubringen sind. 
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5. Belange der Wasserwirtschaft 

 
Die Auswirkungen des beantragten Vorhabens auf das Schutzgut Wasser sind in 
den Planunterlagen sowie zusammengefasst unter Ziffer 3.3 dieser Begründung 
dargestellt. Unter Beachtung der mit dieser Entscheidung angeordneten Inhalts- 
und Nebenbestimmungen ist davon auszugehen, dass es infolge der Durchfüh-
rung des Vorhabens zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des Schutzgutes 
Wasser kommt. Das Vorhaben kann so ausgeführt werden, dass sowohl die all-
gemeinen Bewirtschaftungsgrundsätze nach § 6 WHG als auch die Grundsätze 
für den Ausbau eines Gewässers nach § 67 WHG eingehalten sind.  
 
Die Zielsetzung aus Sicht des Hochwasserschutzes wird mit dem Ausbauvorha-
ben erreicht. Mit dem Vorhaben wird die Leistungsfähigkeit des Gewässers für 
den schadlosen Abfluss eines 100-jährigen Hochwassers sichergestellt. Die bis-
herige Engstelle bezüglich des Abflussvermögens des Steinbachs im Bereich der 
Fußgängerbrücke wird beseitigt. Auch der neue Fußgängersteg erfüllt mit dem 
Freibord die Anforderungen bezüglich eines HQ100. 
 
Der Steinbach ist im Bereich des Ausbauabschnittes als Programmstrecke nach 
der Wasserrahmenrichtlinie ausgewiesen (Bewirtschaftungsplan Oberrhein, Teil-
bearbeitungsgebiet Nr. 33, Wasserkörper 33-05). Die Zielmaßgabe, nämlich die 
Durchgängigkeit des Gewässers zu realisieren, wird mit dem Vorhaben durch die 
Beseitigung der Sohlabstürze auf der betroffenen Gewässerstrecke erreicht. 
 
Wie bereits bei der Bewertung des Schutzgutes Wasser dargestellt, stellt die Aus-
baumaßnahme grundsätzlich einen erheblichen Eingriff in das Lebenssystem des 
Steinbachs im betroffenen Ausbaubereich dar, auch wenn die Gewässerstrecke 
bereits heute Defizite bezüglich der Struktur aufweist. Diese Situation darf jedoch 
nach den wasserrechtlichen Vorgaben – basierend auf der europäischen Wasser-
rahmenrichtlinie – nicht verschlechtert werden; darüber hinaus gilt es, Ausbau-
maßnahmen so zu gestalten, dass eine Verbesserung hin zu einem guten ökolo-
gischen Zustand erreicht werden kann. Auch wenn die Ausbaumaßnahme primär 
Zielsetzungen des Hochwasserschutzes und der Hangsicherung verfolgt, so ist 
hiernach dennoch eine bestmögliche Ausgestaltung der ökologischen Bedingun-
gen sicherzustellen. 
 
Es sind daher gewässerökologisch wertvolle Strukturen zu schaffen und dauer-
haft zu erhalten, weshalb auf die Gestaltung der Sohl- und Uferbereiche besonde-
res Gewicht zu legen ist. Das ökologische Potential ist mit der Ausgestaltung und 
entsprechenden Ausführung des zukünftigen Niedrig- und Mittelwasserbettes so 
weit wie möglich auszuschöpfen. Dies rechtfertigt die mit diesem Bescheid dies-
bezüglich gestellten hohen Anforderungen, wie die Ausarbeitung und Vorlage ei-
nes konkreten Ausführungskonzeptes und die festgesetzte Durchführung eines 
Monitorings zur Kontrolle der Wirksamkeit der angelegten Strukturen.  
 
Von Seiten des Fischereisachverständigen, Abteilung 3, des Regierungspräsidi-
ums Karlsruhe wurde dem Vorhaben aus fischereifachlicher und fischereiökologi-
scher Sicht zugestimmt.  
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Die Vorgaben zur Bauausführung und zur Abwicklung der Baumaßnahme sowie 
die angeordnete Abnahme beruhen auf § 78 WG. Wer zulassungsbedürftige Bau-
ten oder sonstige Anlagen errichtet – wie hier der Ausbau des Steinbachs im Ab-
schnitt 1 –, hat den ordnungsgemäßen Betrieb der Baustelle und die ordnungsge-
mäße Ausführung sicherzustellen. Hierzu gehört auch die Mitteilung über den Be-
ginn der Ausführung und die Fertigstellung gegenüber der Planfeststellungsbe-
hörde als untere Wasserbehörde.  
 

6. Belange der Stadt Baden-Baden als von dem Vorhaben betroffene Ge-
meinde 
 
Von der Stadt Baden-Baden wurden gegen das Vorhaben keine Bedenken oder 
Einwendungen erhoben. Bezüglich der von der Gemeinderatsfraktion Bündnis 
90/DIE GRÜNEN im Zuge der Offenlage der Planunterlagen zu dem Vorhaben 
erhobenen Einwendungen wird auf die u.s. Ausführungen verwiesen. 
 
In den öffentlichen Sitzungen des Ortschaftsrates Rebland sowie dem Bau- und 
Umlegungsausschuss wurde dem Vorhaben mehrheitlich zugestimmt. 
 
Die Anregung aus dem Ortschaftsrat Rebland nach einer barrierefreien Ausge-
staltung des neuen Fußgängerstegs wurde in den Bescheid aufgenommen. Die 
Gestaltung der zukünftigen Absturzsicherungen und der Brücken ist mit der städ-
tischen Stabsstelle für Stadtentwicklung und Denkmalpflege vorab abzustimmen.  
 
Die weitere Anregung des Ortschaftsrates Rebland, Einlegematrizen zur besse-
ren Gestaltung der sichtbaren Betonfassade anzubringen, wird vom Vorhabenträ-
ger im Rahmen der konkreten Ausführungsplanung hinsichtlich der Machbarkeit 
geprüft. Darüber hinaus besteht die Verpflichtung für den Vorhabenträger, die U-
Profil-Fertigteile so weit wie möglich landschaftsgerecht zu gestalten, beispiels-
weise durch punktuelle Begrünungen mittels Kletterpflanzen und überhängenden 
Pflanzen.  
 

7. Prüfung von Versagungsgründen und planerische Abwägung mit Behand-
lung der Einwendungen 

 
Gemäß § 68 WHG darf eine Gewässerausbaumaßnahme nicht planfestgestellt 
werden, wenn von dem Vorhaben eine Beeinträchtigung des Wohls der Allge-
meinheit oder nachteilige Wirkungen auf Rechte Anderer zu erwarten sind, die 
nicht durch entsprechende Inhalts- und Nebenbestimmungen vermieden oder 
ausgeglichen werden können.  
 
Die Träger öffentlicher Belange haben dem geplanten Vorhaben grundsätzlich zu-
gestimmt. Den erhobenen Forderungen wurde weitgehend in vollem Umfang ent-
sprochen und die im öffentlichen Interesse stehenden Inhalts- und Nebenbestim-
mungen entsprechend in den Planfeststellungsbeschluss aufgenommen. Die 
Planfeststellungsbehörde hat dem Träger des Vorhabens Vorkehrungen und 
Maßnahmen aufzuerlegen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung 
nachteiliger Wirkungen auf Rechte Anderer erforderlich sind. Die Inhalts- und Ne-
benbestimmungen beruhen auf den gesetzlichen Anforderungen und sind im öf-
fentlichen Interesse oder zum Schutze Dritte geeignet, erforderlich sowie ange-
messen und damit insgesamt verhältnismäßig. 
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Die Umweltverträglichkeitsprüfung hat ergeben, dass das Vorhaben unter den 
sich aus diesem Bescheid ergebenden Verpflichtungen und Einschränkungen ins-
gesamt als umweltverträglich eingestuft werden kann. Der beantragte Ausbau ist 
zwar mit erheblichen Eingriffen in den Naturhaushalt verbunden, jedoch können 
diese umweltrelevanten Beeinträchtigungen mit den dargestellten Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen inklusive der artenschutzrechtlichen 
(CEF- )Maßnahmen sowie der Ausgleichsmaßnahme kompensiert werden.  
 
Im Rahmen der planerischen Abwägung ist über die Zulässigkeit des Vorhabens 
zu entscheiden. In die Abwägung wurden alle durch das Vorhaben berührten öf-
fentlichen und privaten Belange eingestellt und angemessen berücksichtigt. Zwin-
gende Versagungsgründe und Anhaltspunkte, die eine Ablehnung des Vorhabens 
aus Gründen der planerischen Gestaltungsfreiheit rechtfertigen würden, liegen 
nicht vor. 
 
Der geplante Ausbau muss sich an den eingangs unter Ziffer 1 der Begründung 
dargestellten Rahmenbedingungen ausrichten. Wesentliche Zielsetzungen sind 
die Sicherstellung der Leistung zum schadlosen Abfluss eines 100-jährigen Hoch-
wassers sowie die erforderlichen Hangsicherungen, insbesondere im Hinblick auf 
die südliche Geländeböschung. Dabei gilt es eine sowohl aus technischer und fi-
nanzieller Sicht realisier- und leistbare als auch ökologisch verträgliche Lösung zu 
entwickeln und umzusetzen.  
 
Im Vorfeld zu der beantragten Ausbauvariante wurden durch den Vorhabenträger 
unterschiedliche Varianten geprüft, darunter u.a. die Rammung von Spundwän-
den, die Einbringung einer überschnittenen Bohrpfahlwand in den Steilhang so-
wie der Gewässerausbau mittels U-Profilen in Fertigbauweise. Es wurde dazu 
eine entsprechende Kosten-Nutzen-Untersuchung durchgeführt.  
 
Mit dem Gewässerausbau mittels U-Profil-Fertigteilen im überwiegenden Bereich 
der Ausbaustrecke werden die Ziele des Hochwasserschutzes erreicht. Daneben 
stellt diese Ausbauvariante beim durchgeführten Variantenvergleich aus techni-
scher Sicht die sicherste Variante bezüglich der Sicherung der Hangböschung bei 
gleichzeitig moderaten Baukosten im Vergleich zu den anderen Varianten dar. 
Auch wird die Bauzeit mit dieser Variante so gering wie möglich gehalten. Eine 
andere Ausbaualternative wäre mit verhältnismäßigen Mitteln nicht umsetzbar, 
um sowohl die Ziele hinsichtlich des Hochwasserschutzes als auch der dringend 
erforderlichen Hangsicherungen zu erreichen.  
 
Andere Ausbaumöglichkeiten würden zwar die Leistungsfähigkeit bezüglich des 
Hochwasserschutzes gewährleisten, sie könnten aber keine adäquate Hangsi-
cherung bieten bzw. wären mit deutlich höheren Baukosten und Einschränkungen 
während der Bauphase bis hin zu einer deutlichen Verlängerung der Bauzeit ver-
bunden.  
 
So wurde beispielsweise die Variante einer Gewässerführung mit einer rechtssei-
tigen Stahlbetonmauer unter Beibehaltung der linksseitigen Böschungen (rechts-
seitige Winkelstützmauer) verworfen, da diese die Hangsicherung nicht sicher-
stellen könnte und technisch erhöhte bzw. nicht umsetzbare Aufwendungen mit 
sich bringen würde (Einbau eines bis zu 2,6 m langen Winkelstützfußes um die 
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Stabilität zur Yburstraße und die dortigen Verkehrslasten zu gewährleisten; Neu-
bau des vorhandenen Schmutzwasserkanals DN 400 sowie Neuverlegung der 
Gas- und Wasserleitungen; nicht ausreichende Platzverhältnisse während der 
Bauphase).  
Varianten, die die rechtsseitige Winkelstützmauer mit Maßnahmen zur Hangsi-
cherung ergänzten (Spundwandsicherung hangseits oder überschnittene Bohr-
pfahlwand auf 125 m), konnten aus Kostengründen nicht weiter verfolgt werden. 
Die Einbringung von Spundwänden schied aus, da wegen zu harter Gesteins-
schichten die erforderliche Gründungstiefe nicht erreicht werden kann.  
 
Aus technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten konnte dem Ergebnis des 
Variantenvergleichs durch den Vorhabenträger von Seiten der Planfeststellungs-
behörde gefolgt werden.  
 
Wesentlicher Bedeutung kommt in der planerischen Abwägung daneben jedoch 
der Bewertung der ökologischen Auswirkungen eines solchen Gewässerausbaus 
zu. 
 
So darf nach den naturschutzrechtlichen Vorgaben ein Eingriff nicht zugelassen 
werden, wenn unvermeidbare Beeinträchtigungen nicht oder nicht in angemesse-
ner Frist auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren sind und die 
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege bei der Abwägung aller 
Anforderungen an den Naturhaushalt anderen Belangen im Vorrange vorgehen. 
Auch nach den wasserrechtlichen Vorgaben darf es durch ein Vorhaben nicht zu 
einer Verschlechterung eines Gewässers kommen. 
 
Der Ausbau des Gewässers mit den vorgesehenen U-Profil-Fertigteilen auf einem 
Großteil der Ausbaustrecke stellt aus ökologischer Sicht grundsätzlich eine un-
günstige Variante dar, da eine natürliche Gewässerausprägung hierdurch nicht 
gegeben ist. Es wird vielmehr ein künstliches, aus vorgefertigten Profilelementen 
bestehendes Bachbett hergestellt.  
 
Es ist jedoch bei der Bewertung zu beachten, dass sich das betroffene Gewässer 
bereits heute in einem beeinträchtigten Zustand befindet. Dies begründet sich 
hauptsächlich in den Defiziten bezüglich der Gewässerstruktur. Diese Problema-
tik darf durch den Einbau von U-Profil-Fertigteilen nicht weiter verschärft werden.  
 
Eine weitergehende Aufweitung des Profils sowie eine bessere Anbindung des 
Gewässers an die Ufer ist aufgrund der beengten, örtlichen Verhältnisse durch 
die Yburgstraße und die instabile südliche Hangböschung jedoch bei keiner der 
möglichen Ausbauvarianten befriedigend zu lösen.  
 
Aufgrund der örtlichen Situation mit den bereits geschilderten Zwangspunkte, wie 
der dringend erforderlichen Hangsicherung, sind in Bezug auf die betroffenen Ge-
wässerstrecke keine Spielräume für eine naturnahe Ufer- und Sohlausprägung 
sowie ein aufgeweitetes Profil gegeben. Unter Berücksichtigung der in die Ge-
samtabwägung mit einzustellenden technischen und wirtschaftlichen Belange, 
wird dem Vorhaben daher unter der Bedingung zugestimmt, dass das vorhan-
dene ökologische Gestaltungspotential bei der Verwirklichung der Ausbaumaß-
nahme vollständig ausgeschöpft wird.  
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Mit den in diesem Beschluss festgelegten Vermeidungs- und Minimierungsmaß-
nahmen verbunden mit der Forderung nach einer ökologischen Baubegleitung so-
wie der Verpflichtung zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahme im weiteren Ver-
lauf des Steinbachs wird die größtmögliche ökologische Ausführung und Ausrich-
tung des Vorhabens gewährleistet.  
 
Bei dem Gewässerausbau ist auf die Gestaltung der Gewässersohle und der zu-
künftigen Uferzonen besonderes Gewicht zu legen. Das entstehende Querprofil 
ist für eine variable Linienführung des Gewässers zu nutzen. So muss eine aus-
reichende Strukturierung der Sohle durch Störsteine und eine Möglichkeit zur Ab-
lagerung von Sedimenten in ausreichender Mächtigkeit gewährleistet werden. Es 
sind strömungs- und strukturreiche Bereiche innerhalb des Gewässers durch eine 
naturnahe und ökologisch hochwertige Ausführung des Mittel- und Niedrigwas-
serbettes zu schaffen. 
 
Die entsprechende Gestaltung ist vor Zulassung des Baubeginns im Rahmen ei-
nes Ausführungskonzepts durch einen Gewässerökologen mit der Planfeststel-
lungsbehörde und der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Auch die Aus-
führung wird durch die für das gesamte Vorhaben vorgeschriebene ökologische 
Baubegleitung begleitet, welche über eine entsprechende gewässerökologische 
Fachkunde verfügen muss. Nach Fertigstellung der Ausbaumaßnahme ist zur Be-
obachtung und Gewährleistung der Entwicklung der prognostizierten Lebensge-
meinschaften ein entsprechendes Monitoringprogramm durchzuführen. Sollte die-
ses Monitoring ergeben, dass die angestrebten Zielsetzungen (noch) nicht erfüllt 
sind, ist der Vorhabenträger verpflichtet, weitergehende, erforderliche Maßnah-
men zur Zielerreichung umzusetzen.  
 
Durch den Ausbau werden die vorhandenen vier Sohlabstürze beseitigt, so dass 
– in Kombination mit der geplanten Sohlsubstratauflage und der Niedrigwasser-
rinne – die gewässerökologische Durchgängigkeit im Bereich der Ausbaustrecke 
im Sinne der europäischen Wasserrahmenrichtlinie erreicht wird.  
 
Zu den Einwendungen 
Die Planfeststellungsbehörde entscheidet im Planfeststellungsbeschluss auch 
über alle Einwendungen, die im Verfahren nicht ausgeräumt werden konnten. 
 
Eine schriftliche Einwendung erfolgte von der Gemeinderatsfraktion Bündnis 
90/DIE GRÜNEN, vertreten durch Herrn Stadt- und Ortschaftsrat Seifermann mit 
Schreiben vom 09.05.2016.  
 
Herr Seifermann lehnt die geplante Lösung mit Stahlbeton-U-Profilen ab. Als al-
ternativer Ausbauvorschlag wird ein Ausbau mit Stahlbeton-Ufermauern auf der 
Nordseite (Straßenseite) des Gewässerprofils und der Einbau eines naturnahen 
Blocksteinsatzes im Bereich der Gewässersohle und der südlichen Uferböschung 
(Hangseite) vorgeschlagen, der im Bereich der Hangseite hinterbetoniert wird. 
Neben dem ökologischen Aspekt wird von Herrn Seifermann angeführt, dass mit 
dem geplanten Ausbau des Steinbachs mittels U-Profil-Fertigteilen das Ortsbild in 
dem betroffenen Bereich verschandelt wird. Zudem wird die Vollsperrung der 
Straße zwischen Neuweier und Steinbach während der Bauphase abgelehnt. 
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Wie bereits oben dargestellt, wurden im Vorfeld zur Antragsstellung unterschiedli-
che Ausbauvarianten beleuchtet. Im Zuge des Verfahrens wurde von Seiten des 
Vorhabenträgers – ergänzend zu den bereits eingereichten Planunterlagen – eine 
zusammenfassende Darstellung der Variantenuntersuchungen vorgelegt (vgl. 
hierzu Anlage 24). Die von der Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
vorgebrachte Ausbauvariante entspricht hierbei der Variante 2, jedoch ergänzt 
um die erforderliche Hangsicherungsmaßnahme, die von der Einwenderin nicht 
berücksichtigt wurde. 
 
Als Ergebnis der Abwägung hinsichtlich des alternativen Ausbauvorschlags der 
Einwenderin ist folgendes festzuhalten: 
 
Durch den alternativen Ausbauvorschlag von Seiten der Einwenderin könnten die 
gewässerökologischen und wasserwirtschaftlichen Zielvorgaben erreicht werden, 
wie die Schaffung einer ausreichenden Hochwasserabflussleistungsfähigkeit und 
die Beseitigung der vorhandenen gewässerökologischen Strukturdefizite/-hinder-
nisse.  
 
Neben der Verbesserung der Abflussleistung ist jedoch die zeitnahe Sicherung 
der südlichen, erheblich instabilen Hangböschung eine wesentliche Zielsetzung 
des Ausbauvorhabens, welches mindestens gleichrangig zur Verbesserung der 
Abflussleistung zu sehen ist. 
 
Dies wird von Seiten der Einwenderin nicht berücksichtigt. Der beschriebene Aus-
bauvorschlag der Einwenderin ist nicht ausreichend, um die gravierenden, geo-
technisch bedingten Standsicherheitsprobleme im angrenzenden südlichen Hang-
bereich zu lösen. Die umfangreichen geotechnischen Voruntersuchungen haben 
gezeigt, dass der vorhandene steile Hang keine ausreichende Standsicherheit 
(mehr) aufweist und somit extrem rutschgefährdet ist. Schon bei kleineren Eingrif-
fen in den Talhang, z.B. durch eine weitergehende Erosion des Hangfußes bei ei-
nem Hochwasserereignis oder durch einen baulichen Eingriff, ist mit einer um-
fangreichen Hangrutschung zu rechnen. Deshalb ist der vorgeschlagene Gewäs-
serausbau ohne weitergehende umfangreiche und damit kostenintensive Siche-
rungsmaßnahmen im Hangbereich nicht realisierbar.  
 
Wie bereits oben angeführt, ist die Sicherung des Hangs mittels einer Spundwand 
aufgrund der beengten Platzverhältnisse und der geotechnischen Verhältnisse 
nicht möglich. Durch die Verbreiterung des Abflussprofils im Vergleich zur Vari-
ante mit den U-Profil-Fertigteilen würde ein deutlich tieferer Eingriff in den südli-
chen Hang resultieren. Als Hangsicherung müsste bei dem Vorschlag von Seiten 
der Einwenderin daher auf einer Gesamtstrecke von ca. 340 m eine überschnit-
tene Bohrpfahlwand mit Rückverankerung eingebracht werden. Die Bohrpfahl-
wand würde zur Sicherung der Baugrube während der Bauzeit dienen und an-
schließend die Funktion einer dauerhaften statischen Sicherung des südlichen 
Steinbachufers und des Hangbereichs übernehmen.  
 
Für diese Lösung wäre eine komplette Verdolung des Steinbachs im Ausbaube-
reich mit Geländeaufschüttung – auch im Bereich der Yburgstraße – als Arbeits-
plattform für das ca. 60 t schwere Bohrpfahlgerät und eine spätere Wiederfreile-
gung des Gewässers erforderlich. Zudem wäre eine sehr aufwendig zu erstel-
lende Winkelstützmauer entlang der Yburgstraße nötig, deren Errichtung einen 
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stärkeren Eingriff in die Yburgstraße bedeuten und deshalb auch die Verlegung 
des vorhandenen Schmutzwasserkanals erfordern würde.  
 
Die Realisierung der Ausbauvariante der Einwenderin ist zwar – ergänzt durch 
die unabdingbar notwendigen Hangsicherungsmaßnahmen – grundsätzlich 
machbar. Sie ist jedoch als sehr aufwendig und kostenintensiv zu bewerten.  
 
Mit der von Seiten des Vorhabenträgers entwickelten Variante der U-Profile mit 
Fertigbauteilen kann sowohl die Standsicherheit des Steilhangs als auch der Bö-
schung entlang der Yburgstraße gewährleistet werden. Durch einen sukzessiven 
abschnittsweisen Einbau der Stahlbeton-U-Profile in kurzen Abschnitten von ca. 3 
bis 5 m ist es möglich, die Eingriffe in den Hang gering zu halten. Im Vergleich zu 
der Variante mit der Bohrpfahlsicherung ist die Verlegung des Schmutzwasserka-
nals nicht erforderlich, welche mit weiteren Kosten verbunden wäre.  
 
Die Gesamtkosten für die geplante Gewässerausbaumaßnahme betragen nach 
einer Kostenschätzung ca. 3,3 Mio. €. Bei dem alternativen Ausbauvorschlag der 
Einwenderin würden sich die Kosten inklusive der erforderlichen Hangsicherung 
um etwa eine Million Euro auf ca. 4,3 Mio. € erhöhen. 
 
Aufgrund der beengten, örtlichen Platzverhältnisse ist die Vollsperrung der Yburg-
straße notwendig, um einen im Interesse aller Betroffenen möglichst zügigen 
Bauablauf sicherstellen zu können. Die Bauzeit mit einer unumgänglichen Voll-
sperrung der Yburgstraße und der damit verbundenen Umleitung des Busver-
kehrs würde sich bei der Ausbauvariante der Einwenderin von etwa 9 bis 12 Mo-
naten auf 14 Monate verlängern.  
Es gilt zu berücksichtigen, dass eine derartige Baumaßnahme grundsätzlich mit 
Einschränkungen verbunden ist, hier vorwiegend bezüglich der Verkehrssituation. 
Diese Beeinträchtigungen können im Grundsatz nicht verhindert werden. Der Vor-
habenträger hat jedoch in der Variantenabwägung bezüglich dieses Aspektes die 
Variante mit den voraussichtlich geringsten Einschränkungen, d.h. hier der ge-
ringsten Zeit einer Vollsperrung inklusive Busumleitungen bzw. Pendelverkehr, 
gewählt. Die Zeit der vollständigen Sperrung wird bei dieser Variante auf das Min-
destmaß beschränkt.  
 
Auch wird über das gemeinsam mit den betroffenen Stellen wie der Straßenver-
kehrsbehörde und der Baden-Baden-Linie der Stadtwerke Baden-Baden abge-
stimmte Verkehrskonzept eine vorausschauende Verkehrsabwicklung für die 
Bauphase ermöglicht, für die mit den geringstmöglichen Einschränkungen für den 
Individual- und öffentlichen Nahverkehr zu rechnen ist. 
 
Aufgrund der gegebenen Funktionalität, der kürzeren Bauzeit mit Vollsperrung 
der Yburgstraße, der geringeren Eingriffe in das Gewässer sowohl hinsichtlich der 
Bauzeit als auch bezüglich der Ausführung selbst und den günstigeren Gesamt-
kosten ist die gewählte U-Profil-Lösung unter Berücksichtigung der aus der Ört-
lichkeit gegebenen Restriktionen als die zweckmäßigste technische Ausbauvari-
ante anzusehen.  
 
In Bezug auf den ökologischen Aspekt ist zu berücksichtigen, dass entgegen der 
Darstellung der Einwenderin der Steinbach im betroffenen Bereich nicht in einem 
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„natürlich verlaufenden Bachbett“ fließt, sondern in einem U-förmig technisch aus-
gebauten Abflussprofil. Die Profilränder sind beidseitig mit Mauern unterschiedli-
cher Bauart abschnittsweise gesichert. In dem Ausbauabschnitt befinden sich 
derzeit vier Sohlabstürze, so dass keine gewässerökologische Durchgängigkeit 
gegeben ist. Wie bereits mehrfach ausgeführt, weist das Gewässer defizitäre 
Strukturen auf. 
 
Die Beseitigung der Sohlabstürze sowie eine ökologisch wertvolle Gestaltung der 
Mittel- und Niedrigwasserrinne innerhalb des Ausbauprofils sind grundsätzlich so-
wohl bei der beantragten Ausbauvariante als auch bei der Variante der Einwen-
derin möglich. Eine Anbindung des Gewässers an die Ufer ist jedoch aufgrund 
der beengten örtlichen Verhältnisse bei beiden Varianten nicht zufriedenstellend 
lösbar.  
 
Zu berücksichtigen ist auch, dass die gewählte Ausbauvariante mit den U-Profil-
Fertigteilen während der Bauausführung die ökologisch verträglichste Ausbauart 
darstellt, da während der Bauphase im offenen Gerinne gearbeitet werden kann 
und das Gewässer nur für eine kurze Zeitspanne während der Bauzeit in einem 
Teilabschnitt aufgeschüttet werden muss. Bei anderen Varianten – wie auch bei 
der Variante der Einwenderin – müsste der Steinbach teilweise vollständig verdolt 
und aufgeschüttet werden, was aus ökologischer Sicht einen weitaus stärkeren 
Eingriff während der Bauphase mit sich bringen würde.  
 
Es lässt sich kein signifikanter, gewässerökologischer Vorteil der Variante der 
Einwenderin gegenüber der beantragten Ausbauplanung erkennen, welcher es im 
Ergebnis rechtfertigen würde, eine Planung zu realisieren, die aus technischer 
Sicht aufwendiger und kostenintensiver verbunden mit einer längeren Bauzeit ist. 
 
Der von Seiten der Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN vorgebrach-
ten „Verschandelung des Ortsbildes“ ist grundsätzlich entgegenzuhalten, dass es 
sich hierbei um eine subjektive Einschätzung und Wertung handelt, die aus recht-
licher Sicht nicht weiter substantiiert wird.  
 
Unabhängig davon ist darauf hinzuweisen, dass das Vorhaben mit der geringst-
möglichen Flächeninanspruchnahme auszuführen ist, so dass die bestehende 
südliche Böschung – auch in ihrem bisherigen Erscheinungsbild – so weit wie 
möglich erhalten bleibt. Der Einschlag von Gehölzen ist auf das geringstmögliche 
Maß zu beschränken. Diese, grundsätzlich auf naturschutzrechtlichen Gründen 
basierenden Vorgaben wirken sich insoweit auch positiv auf den Erhalt des bishe-
rigen Ortsbildes in diesem Bereich aus.  
Nach der Durchführung des technischen Ausbaus sind vom Vorhabenträger un-
terschiedliche Gestaltungsmaßnahmen vorzunehmen. Der südliche Böschungs-
bereich ist wieder als Feldgehölz anzulegen und auch die anderen Bereiche sind 
grünordnerisch in Abstimmung mit der Planfeststellungsbehörde zu gestalten.  
 
Von Seiten des Vorhabenträgers ist für den gesamten Ausbaubereich eine Land-
schaftspflegerische Ausführungsplanung inklusive eines Pflanzplanes zu erstellen 
und zur Abstimmung vorzulegen. In diesem Zusammenhang wird – neben der 
Einhaltung der umweltrechtlichen Vorgaben, insbesondere von Seiten des Natur-
schutzes – auch auf eine naturnahe, zukünftige Gestaltung des Ausbaubereichs 
geachtet. 
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Des Weiteren ist der Vorhabenträger verpflichtet, aus Gründen eines einheitlichen 
Ortsbildes die neu anzubringenden Absturzsicherungen sowie den neuen Fuß-
gängersteg an dem bereits bestehenden Gestaltungskonzept der Geländer ent-
lang des Steinbachs und im Bereich der Poststraße auszurichten. Materialien, 
Farben und Ausführung sind einheitlich und durchgängig umzusetzen.  
Der Vorhabenträger wird weiter den Vorschlag des Ortschaftsrates Rebland prü-
fen, ob sich Einlegematrizen zur besseren Gestaltung der sichtbaren Betonfas-
sade anbringen lassen. Unabhängig davon ist er verpflichtet, die von der Straße 
aus sichtbaren U-Profil-Fertigteile so weit wie möglich landschaftsgerecht mittels 
punktueller Begrünungen zu gestalten.  
 
Die rein subjektiv begründeten Einwendungen zur befürchteten „Verschandelung 
des Ortsbildes“ sind somit als nicht gerechtfertigt zu bewerten.  
 
Die von der Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, vertreten durch 
Herrn Stadt- und Ortschaftsrat Günter Seifermann, vorgebrachten Einwendungen 
sind daher insgesamt als unbegründet zurückzuweisen.  
 
Gesamtbeurteilung: 
Bei Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange ist das beantragte Vorha-
ben unter Beachtung der mit dieser Entscheidung festgesetzten Inhalts- und Ne-
benbestimmungen insgesamt zulässig. Bei der Umsetzung des Vorhabens ent-
sprechend diesem Planfeststellungsbeschluss sind Beeinträchtigungen des 
Wohls der Allgemeinheit nicht zu erwarten und auch andere wasserrechtliche An-
forderungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften werden erfüllt. An-
haltspunkte, die eine Ablehnung aus Gründen der planerischen Gestaltungsfrei-
heit rechtfertigen würden, sind nicht erkennbar. Der Plan für den Gewässeraus-
bau des Steinbachs im Abschnitt 1 konnte daher nach pflichtgemäßem Ermessen 
gemäß § 68 Abs. 3 WHG festgestellt werden.  

 
 

VIII. 
Sofortvollzug 

 
Nach § 80 Abs. 2 Ziffer 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) kann die sofortige 
Vollziehung angeordnet werden, wenn dies im öffentlichen Interesse liegt.  
 
Das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung ist im vorliegenden Fall 
zunächst dadurch begründet, dass die Realisierung des geplanten Ausbauvorha-
bens dringend erforderlich ist, um einen adäquaten Hochwasserschutz zu ge-
währleisten.  
 
Der Ausbau des Gewässers im betroffenen Abschnitt dient der Sicherstellung ei-
ner schadlosen Ableitung eines Hochwassers HQ100. Die derzeitige Situation bil-
det eine hydraulische Engstelle, so dass bei höheren Abflüssen das Wasser 
rechts über das Ufer tritt und die angrenzende Yburgstraße überflutet. Hierdurch 
besteht nicht nur die Gefahr von Sachschäden und Versorgungsausfällen bzgl. 
der in der Yburgstraße vorhandenen Infrastruktur (Gas-, Wasser-, Telekommuni-
kations- und Abwasserleitungen). Die Yburgstraße stellt darüber hinaus auch die 
zentrale Verkehrsverbindung zwischen Steinbach und Neuweier dar, die im Falle 
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eines Hochwassers beeinträchtigt bzw. ausfallen würde. Darüber hinaus ist ein 
Hochwasserereignis grundsätzlich mit Gefahren für die Gesundheit bis hin zum 
Leben der davon betroffenen Personen verbunden, die durch entsprechende 
Hochwasserschutzmaßnahmen so weit wie möglich auszuschließen sind.  
 
Neben der Zielsetzung bezüglich des Hochwasserschutzes wird durch die Aus-
baumaßnahme die dringend erforderliche, dauerhafte Sicherung der rechts- wie 
linksseitigen Uferböschungen vorgenommen. Die rechtsseitige Uferböschung zur 
Yburgstraße hin weist ausgeprägte Setzungsschäden am Straßenrandbereich 
auf, wodurch ein Risiko für die Sicherheit der dortigen Infrastrukturanlagen sowie 
des Straßenverkehrs besteht.  
Von zentraler Bedeutung ist die Sicherung der linksseitigen Hangböschung, die 
abschnittsweise eine Neigung von bis zu 1:1,3 aufweist und sich nach den geo-
technischen Untersuchungen bereichsweise nahe dem statischen Grenzzustand 
befindet. Wesentliche Standsicherheitsreserven sind nicht mehr gegeben, so 
dass bereits bei kleineren Eingriffen in den Hang, beispielsweise durch eine wei-
tere Erosion des Hangfußes bei Hochwasser, mit umfangreichen Hangrutschun-
gen zu rechnen ist. Vor diesem Hintergrund mussten in der Vergangenheit bereits 
kurzfristige Sicherungsmaßnahmen durch den Vorhabenträger durchgeführt wer-
den, wobei es sich jedoch nur um provisorische Maßnahmen handeln konnte. Es 
besteht somit die Gefahr, dass durch Hangrutschungen Schäden an den Einrich-
tungen der unmittelbar betroffenen Südbadischen Sportschule oder durch 
Schlamm- und Gerölleintrag in der unterhalb liegenden Ortslage entstehen.  
 
Die Realisierung des beantragten Gewässerausbaus als eine dem Allgemeinwohl 
dienende Maßnahme ist daher dringend geboten, um die geschilderten Gefahren-
potentiale dauerhaft ausschließen zu können. Es ist nicht vertretbar, dass zu Las-
ten der vorgenannten Schutzgüter erst nach einem langen Zeitraum im Rechts-
verfahren das Vorhaben umgesetzt werden kann. Die Gefahrenpotentiale sind 
hinreichend bekannt und können nicht weiter hingenommen werden.  
 
Das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung überwiegt somit private In-
teressen möglicher Kläger an der aufschiebenden Wirkung des gegen diesen 
Planfeststellungsbeschluss zulässigen Rechtsbehelfs. Die vom Vorhabenträger 
beantragte sofortige Vollziehbarkeit wird daher mit diesem Beschluss angeordnet. 

 
 

IX. 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 
Gegen diese Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Verwaltungsgericht Karlsruhe mit Sitz in 76133 Karlsruhe, Nördliche Hildapro-
menade 1, erhoben werden.  
 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Verwaltungsgericht 
Karlsruhe, Nördliche Hildapromenade 1 in 76133 Karlsruhe, der Antrag auf Wieder-
herstellung der aufschiebenden Wirkung gemäß § 80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsord-
nung (VwGO) gestellt werden.  
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Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Gez. 
Teichmann 
 


